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Gesetz, betr. vas urheberrecht an Mustern und Modellen.

Vom 11. Januar 1876. (R#l 11.)

§ 1. Das Recht, ein gewerbliches Muster oder Modell ganz

deer theilweise nachzubilden, steht dem Urheber desselben ausschließ-
ich zu.

Als Muster oder Modelle im Sinne dieses Gesetzes werden nur

neue und eigenthümliche Erzeugnisse angesehen.

 8§2. Bei solchen Mustern und Modellen, welche von den in

einer inländischen gewerblichen Anstalt beschäftigten Zeichnern,
alern, Bildhauern 2c. im Auftrage oder für Rechnung des Eigen-

thümers der gewerblichen Anstalt angefertigt werden, gilt der Letztere,
wenn durch Vertrag nichts anderes bestimmt ist, als der Urheber

der Muster und Modelle.

 8§3. Das Recht des Urhebers geht auf dessen Erben über.
Dieses Recht kann beschränkt oder unbeschränkt durch Vertrag oder

Urch Verfügung von Todeswegen auf Andere übertragen werden.

§ 4. Die freie Benutzung einzelner Motive eines Musters
oder Modells zur Herstellung eines neuen Musters oder Modells ist

als Nachbildung nicht anzusehen.

 8§5. Jede Nachbildung eines Musters oder Modells, welche
in der Absicht, dieselbe zu verbreiten, ohne Genehmigung des Be-

kechtigten (88 1—3) hergestellt wird, ist verboten. Als verbotene
achbildung ist es auch anzusehen:
wenn bei Hervorbringung derselben ein anderes Verfahren an-

gewendet worden ist, als bei dem Originalwerke, oder wenn
die Nachbildung für einen anderen Gewerbszweig bestimmt ist,
als das Original;

wenn die Nachbildung in anderen räumlichen Abmessungen oder
Farben hergestellt wird, als das Original, oder wenn sie sich

vom Original nur durch solche Abänderungen unterscheidet,
welche nur bei Anwendung besonderer Aufmerksamkeit wahr-
genommen werden können;

wenn die Nachbildung nicht unmittelbar nach dem Original-
werke, sondern mittelbar nach einer Nachbildung desselben ge-
schaffen ist.
86. Als verbotene Nachbildung ist nicht anzusehen:
die Einzelkopie eines Musters oder Modells, sofern dieselbe
ohne die Absicht der gewerbsmäßigen Verbreitung und Ver—

werthung angefertigt wird;
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2. die Nachbildung von Mustern, welche für Flächenerzeugnisse be-

stimmt sind, durch plastische Erzeugnisse, und umgekehrt;
3. die Aufnahme von Nachbildungen einzelner Muster oder Mo-

delle in ein Schriftwerk.

§ 7. Der Urheber eines Musters oder Modells genießt den
Schutz gegen Nachbildung nur dann, wenn er dasselbe zur Ein-

tragung in das Musterregistert angemeldet und ein Exemplar oder
eine Abbildung des Musters 2c. bei der mit Führung des Muster-

registers beauftragten Behörde niedergelegt hat. .
Die Anmeldung und Niederlegung muß erfolgen, bevor ein

nach dem Muster oder Modelle gefertigtes Erzeugniß verbreitet wird.

§ 8. Der Schutz des gegenwärtigen Gesetzes gegen Nachbildung
wird dem Urheber des Musters oder Modells nach seiner Wahl ein
bis drei Jahre lang, vom Tage der Anmeldung (8 7) ab, gewährt.

Der Urheber ist berechtigt, gegen Zahlung der im § 12 Absatz 3

bestimmten Gebühr, eine Ausdehnung der Schutzfrist bis auf höch-
stens fünfzehn Jahre zu verlangen. Die Verlängerung der Schutz-
frist wird in dem Musterregister eingetragen.

Der Urheber kann das ihm nach Absatz 2 zustehende Recht
außer bei der Anmeldung auch bei Ablauf der dreijährigen und der

zehnjährigen Schutzfrist ausüben.
§ 9. Das Musterregister wird von den mit der Führung der

Handelsregister beauftragten Gerichtsbehörden geführt.
Der Urheber hat die Anmeldung und Niederlegung des Musters

oder Modells bei der Gerichtsbehörde seiner Hauptniederlassung, und,

falls er eine eingetragene Firma nicht besitzt, bei der betreffenden

Gerichtsbehörde seines Wohnorts zu bewirken.
Urheber, welche im Inlande weder eine Niederlassung, noch

einen Wohnsitz haben, müssen die Anmeldung und Niederlegung bei

dem Handelsregister in Leipzig bewirken.
Die Muster oder Modelle können offen oder versiegelt, einzeln

oder in Packeten niedergelegt werden. Die Packete dürfen jedoch
nicht mehr als 50 Muster oder Modelle enthalten und nicht mehr
als 10 Kilogramm wiegen. Die näheren Vorschriften über die Füh-

rung des Musterregisters erläßt das Reichskanzler-Amt. .

Die Eröffnung der versiegelt niedergelegten Muster erfolgt dret
Jahre nach der Anmeldung (8 7) beziehentlich, wenn die Schutzfrist
eine kürzere ist, nach dem Ablaufe derselben.

Die Eintragung und die Verlängerung der Schutzfrist 6 8

Alinea 2) wird monatlich im Deutschen Reichsanzeiger bekannt 9.
1 Best. über die Führung des Musterregisters 29./2. 76 (CBl f. d. D. .

123); Bek. 23./12. 86 (ebenda 418).
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nacht. Die Kosten der Bekanntmachung hat der Anmeldende zu
ragen.

§ 10. Die Eintragungen in das Musterregister werden bewirkt,
ohne daß eine zuvorige Prüfung über die Berechtigung des Antrag-
stellers oder über die Richtigkeit der zur Eintragung angemeldeten

Thatsachen stattfindet.
§ 11. Es ist Jedermann gestattet, von dem Musterregister

und den nicht versiegelten Mustern und Modellen Einsicht zu nehmen
und sich beglaubigte Auszüge aus dem Musterregister ertheilen zu
lassen. In Streitfällen darüber, ob ein Muster oder Modell gegen

Nachbildung geschützt ist, können zur Herbeiführung der Entscheidung
auch die versiegelten Packete von der mit der Führung des Muster-

Tgisters beauftragten Behörde geöffnet werden.
§ 12. Alle Eingaben, Verhandlungen, Atteste, Beglaubigungen,

Zeugnisse, Auszüge 2c., welche die Eintragung in das Musterregister

etreffen, sind stempelfrei.
Für jede Eintragung und Niederlegung eines einzelnen Musters

oder. eines Packets mit Mustern 2c. (§ 9) wird, insofern die Schutz-
frist auf nicht länger als drei Jahre beansprucht wird (8 8 Ab-

atz 1), eine Gebühr von 1 Mark für jedes Jahr erhoben.
Nimmt der Urheber in Gemäßheit des 8§ 8 Albsatz 2 eine

längere Schutzfrist in Anspruch, so hat er für jedes weitere Jahr
18 zum zehnten Jahre einschließlich eine Gebühr von 2 Mark, von

elf bis fünfzehn Jahren eine Gebühr von 3 Mark für jedes einzelne

uster oder Modell zu entrichten. Für jeden Eintragungsschein,
sowie für jeden sonstigen Auszug aus dem Musterregister wird eine
Sebühr von je 1 Mark erhoben.

8 13. Derjenige, welcher nach Maßgabe des §7 das Muster
oder Modell zur Eintragung in das Musterregister angemeldet und

niedergelegt hat, gilt bis zum Gegenbeweise als Urheber.

b § 14. Die Bestimmungen in den 88 18—36, 38 des Gesetzes
om 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken rc.

(GBundes-Gesetzblatt 1870 S. 339),1 finden auch auf das Urheberrecht
—— z—x— .

187 1 G, betr. das Urheberrecht an Schriftwerken 2c, vom 11. Juni

* (BGBl 339). [Die Geltung dieser Bestimmungen ist aufrecht erhalten
und das Ges. betr. das Urheberrecht an Werken der Literatur

vorsseder Tonkunst vom 19. Juni 1901, 64. (Rol 239.)) 18. Wer
sellaßlich oder aus Fahrlässigkeit einen Nachdruck (8 4ff.) in der Absicht, den-

anten innerhalb oder außerhalb des Norddeutschen Bundes zu verbreiten, ver-
altet, ist den Urheber oder dessen Rechtsnachfolger zu entschädigen verpflichtet

wird außerdem mit einer Geldstrafe bis zu Eintausend Thalern bestraft.
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an Mustern und Modellen mit der Maßgabe entsprechende Anwen-

dung, daß die vorräthigen Nachbildungen und die zur widerrecht-

Die Bestrafung des Nachdrucks bleibt jedoch ausgeschlossen, wenn der Ver-

anstalter desselben auf Grund entschuldbaren, thatsächlichen oder recht-

lichen Irrthums in gutem Glauben gehandelt hat.
Kann die verwirkte Geldstrafe nicht beigetrieben werden, so wird dieselbe

nach Maßgabe der allgemeinen Strafgesetze in eine entsprechende Freiheitsstrafe

bis zu sechs Monaten umgewandelt.

Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschädigung kann auf

Verlangen des Beschädigten neben der Strafe auf eine an den Beschädigten
zu erlegende Geldbuße bis zum Betrage von zweitausend Thalern erkannt

werden. Für diese Buße haften die zu derselben Verurtheilten als Gesammt-

schuldner.
Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren Ent-

schädigungsanspruches aus.

Wenn den Veranstalter des Nachdrucks kein Verschulden trifft, so- haftet
er dem Urheber oder dessen Rechtsnachfolger für den entstandenen Schaden

nur bis zur Höhe seiner Bereicherung.

19. Darüber, ob ein Schaden entstanden ist und wie hoch sich derselbe
beläuft, desgleichen über den Bestand und die Höhe einer Bereicherung, ent-

scheidet das Gericht unter Würdigung aller Umstände nach freier Ueberzeugung-

20. Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit einen Anderen zur Veran-

staltung eines Nachdrucks veranlaßt, hat die im § 18 festgesetzte Strafe vel-
wirkt, und ist den Urheber oder dessen Rechtsnachfolger nach Maßgabe der
§8 18 und 19 zu entschädigen verpflichtet, und zwar selbst dann, wenn der

Veranstalter des Nachdrucks nach § 18 nicht strafbar oder ersatzverbindli
sein sollte.

Wenn der Veranstalter des Nachdrucks ebenfalls vorsätzlich oder aus

Fahrlässigkeit gehandelt hat, so haften Beide dem Berechtigten solidarisch.
Die Strafbarkeit und Ersatzverbindlichkeit der übrigen Theilnehmer am

Nachdruck richtet sich nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.
21. Die vorräthigen Nachdrucks-Exemplare und die zur widerrechtlichen

Vervielfältigung ausschließlich bestimmten Vorrichtungen, wie Formen, Platten,
Steine, Stereotypabgüsse 2c., unterliegen der Einziehung. Dieselben sind, nach-
dem die Einziehung dem Eigenthümer gegenüber rechtskräftig erkannt ist, ent-

weder zu vernichten oder ihrer gefährdenden Form zu entkleiden und alsdann

dem Eigenthümer zurückzugeben.
Wenn nur ein Theil des Werkes als Nachdruck anzusehen ist, so erstredt

sich die Einziehung nur auf den als Nachdruck erkannten Theil des Werkes

und die Vorrichtungen zu diesem Theile. 1
Die Einziehung erstreckt sich auf alle diejenigen Nachdrucks-Exemplare un

Vorrichtungen, welche sich im Eigenthum des Veranstalters des Nachdruck-
des Druckers, der Sortimentsbuchhändler, der gewerbsmäßigen Verbreiter un

desjenigen, welcher den Nachdruck veranlaßt hat (8 20), befinden.
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lichen Vervielfältigung bestimmten Vorrichtungen nicht vernichtet,
sondern auf Kosten des Eigenthümers und nach Wahl desselben ent-
——

—

Die Einziehung tritt auch dann ein, wenn der Veranstalter oder Ver-

anlasser des Nachdrucks weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt hat (8 18).
Sie erfolgt auch gegen die Erben desselben.

E3s steht dem Beschädigten frei, die Nachdrucks-Exemplare und Vor-

richtungen ganz oder theilweise gegen die Herstellungskosten zu übernehmen,
insofern nicht die Rechte eines Dritten dadurch verletzt oder gefährdet werden.

22. Das Vergehen des Nachdrucks ist vollendet, sobald ein Nachdrucks-
Exemplar eines Werkes den Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes zuwider,
sei es im Gebiet des Norddeutschen Bundes, sei es außerhalb desselben, her-

gestellt worden ist.

Im Falle des bloßen Versuchs des Nachdrucks tritt weder eine Be-
strafung noch eine Entschädigungsverbindlichkeit des Nachdruckers ein. Die
Einziehung der Nachdrucksvorrichtungen (8 21) erfolgt auch in diesem Falle.

23. Wegen Rückfalls findet eine Erhöhung der Strafe über das höchste
gesetzliche Maaß (8 18) nicht statt.

24. Wenn in den Fällen des 8§ 7 Littr. a die Angabe der Quelle oder

es Namens des Urhebers vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit unterlassen wird,

d haben der Veranstalter und der Veranlasser des Abdrucks eine Geldstrafe
is zu zwanzig Thalern verwirkt.

Eine Umwandlung der Geldstrafe in Freiheitsstrafe findet nicht statt.
Eine Entschädigungspflicht tritt nicht ein.

d 25. Wer vorsätzlich Exemplare eines Werkes, welche den Vorschriften
es gegenwärtigen Gesetzes zuwider angefertigt worden sind, innerhalb oder

außerhalb des Norddeutschen Bundes gewerbemäßig feilhält, verkauft oder in
onstiger Weise verbreitet, ist nach Maßgabe des von ihm verursachten Schadens

an Urheber oder dessen Rechtsnachfolger zu entschädigen verpflichtet und wird
ußerdem mit Geldstrafe nach § 18 bestraft.

d Die Einziehung der zur gewerbemäßigen Verbreitung bestimmten Nach-
rucks-Exemplare nach Maßgabe des 8 21 findet auch dann statt, wenn der

erbreiter nicht vorsätzlich gehandelt hat.

lie Der Entschädigungspflicht sowie der Bestrafung wegen Verbreitung unter-
schern auch der Veranstalter und Veranlasser des Nachdrucks, wenn sie nicht
 #on als solche entschädigungspflichtig und strafbar sind.

f. Verfahren.

auch * Sowohl die Entscheidung über den Entschädigungsanspruch, als
"- cedie Perhängung der im gegenwärtigen Gesetze angedrohten Strafen und

liche iuzlehung der Nachdrucks-Exemplare 2c. gehört zur Kompetenz der ordent-
n Gerichte.

rehtsddie Einziehung der Nachdrucks-Exemplare 2c. kann sowohl im Straf-
wege beantragt, als im Civilrechtswege verfolgt werden.

Das gerichtliche Strafverfahren ist nicht von Amtswegen, sondernn
ur auf den Antrag des Verletzten einzuleiten. Der Antrag auf Bestrafung



——

544 Anhang X 1. Gesetz, betr. das Urheberrecht an Mustern und Modellen. 8 14.
——
— —

weder ihrer gefährdenden Form entkleidet, oder bis zum Ablauf der

Schutzfrist amtlich aufbewahrt werden.
——

kann bis zur Verkündung eines auf Strafe lautenden Erkenntnisses zurück-

genommen werden.

28. Die Verfolgung des Nachdrucks steht Jedem zu, dessen Urheber-
oder Verlagsrechte durch die widerrechtliche Vervielfältigung beeinträchtigt oder

gefährdet sind.
Bei Werken, welche bereits veröffentlicht sind, gilt bis zum Gegenbeweise

derjenige als Urheber, welcher nach Maßgabe des 8 11 Absatz 1, 2 auf dem

Werke als Urheber angegeben ist.
Bei anonymen und pseudonymen Werken ist der Herausgeber, und wenn

ein solcher nicht angegeben ist, der Verleger berechtigt, die dem Urheber zus-
stehenden Rechte wahrzunehmen. Der auf dem Werke angegebene Verleger
gilt ohne weiteren Nachweis als der Rechtsnachfolger des anonymen oder

pseudonymen Urhebers.
29. In den Rechtsstreitigkeiten wegen Nachdrucks, einschließlich der Klagen

wegen Bereicherung aus dem Nachdruck, hat der Richter, ohne an positive
Regeln über die Wirkung der Beweismittel gebunden zu sein, den Thatbestand

nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlungen geschöpften Ueber-

zeugung festzustellen.
Ebenso ist der Richter bei Entscheidung der Frage: ob der Nachdrucker

oder der Veranlasser des Nachdrucks (88 18, 20) fahrlässig gehandelt hat, an
die in den Landgesetzen vorgeschriebenen verschiedenen Grade der Fahrlässigkeit

nicht gebunden.
30. Sind technische Fragen, von welchen der Thatbestand des Nachdrucks

oder der Betrag des Schadens oder der Bereicherung abhängt, zweifelhaft oder

streitig, so ist der Richter befugt, das Gutachten Sachverständiger einzuholen-
31. In allen Staaten des Norddeutschen Bundes sollen aus Gelehrten,

Schriftstellern, Buchhändlern und anderen geeigneten Personen Sachverständigen“
Vereine gebildet werden, welche, auf Erfordern des Richters, Gutachten über
die an sie gerichteten Fragen abzugeben verpflichtet sind. Es bleibt den ein-

zelnen Staaten überlassen, sich zu diesem Behufe an andere Staaten des Nord“

deutschen Bundes anzuschließen, oder auch mit denselben sich zur Bildung

gemeinschaftlicher Sachverständigen-Vereine zu verbinden. "

Die Sachverständigen-Vereine sind befugt, auf Anrufen der Betheiligten
über streitige Entschädigungsansprüche und die Einziehung nach Maßgabe der

§§ 18 bis 21 als Schiedsrichter zu verhandeln und zu entscheiden.

Das Bundeskanzler-Amt erläßt die Instruktiont über die Zusammen“

setzung und den Geschäftsbetrieb der Sachverständigen-Vereine.

1 Vgl. Instruktion vom 12. Dez. 1870 (BBl 621) und Bekannt-

machung, betr. die Abänderung des 8 6 der Instruktion vom 12. Dez. 1570,
vom 16. Juli 1879 (RGBl 266), Bekanntmachung vom 16. Juli 187

(CBl f. d. D. R. 490), Bekanntmachung vom 25. Okt. 1882 (ebenda 417)

Bestimmungen vom 13. Sept. 1901 (ebenda 337).



——

Gesetz, betr. d. Urheberrecht an Mustern und Modellen vom 11. Januar 1876. 8 14. 545
—— .
—.

Die Sachverständigen-Vereine, welche nach § 31 des genannten
Gesetzes Gutachten über die Nachbildung von Mustern oder Modellen

32. Die in den 88§ 12 und 13 des Gesetzes, betreffend die Errichtung
eines obersten Gerichtshofes für Handelssachen, vom 12. Juni 1869 (BEl

G. 201) geregelte Zuständigkeit des Bundes-Oberhandelsgerichts zu Leipzig
wird auf diejenigen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ausgedehnt, in welchen auf
Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes durch die Klage ein Entschädigungs-

anspruch oder ein Anspruch auf Einziehung geltend gemacht wird.

Das Bundes-Oberhandelsgericht tritt auch in den nach den Bestim-
mungen dieses Gesetzes zu beurtheilenden Strafsachen an die Stelle des für

as Gebiet, in welchem die Sache in erster Instanz anhängig geworden ist,
nach den Landesgesetzen bestehenden obersten Gerichtshofes, und zwar mit der-

lenigen Zuständigkeit, welche nach diesen Landesgesetzen dem obersten Gerichts-
hofe gebührt.

In den zufolge der vorstehenden Bestimmung zur Zuständigkeit des Bundes-
Oberhandelsgerichts gehörenden Strafsachen bestimmt sich das Verfahren auch
bei diesem Gerichtshofe nach den für das Gebiet, aus welchem die Sache an

as BuMndes-Oberhandelsgericht gelangt, geltenden Strafprozeßgesetzen. Die
errichtungen der Staatsanwaltschaft in diesen Strafsachen werden bei dem
undes-Oberhandelsgericht von dem Staatsanwalt wahrgenommen, welcher
ieselben bei dem betreffenden obersten Landesgerichtshofe wahrzunehmen hat.

er bezeichnete Staatsanwalt kann sich jedoch bei der mündlichen Verhandlung
urch einen in Leipzig angestellten Staatsanwalt oder durch einen in Leipzig
ohnenden Advokaten vertreten lassen.

, Strafsachen, für welche in letzter Instanz das Bundes-Oberhandelsgericht
zuständig ist, und Strafsachen, für welche in letzter Instanz der oberste Landes-

’* zuständig ist, können in Einem Strafverfahren nicht verbunden
rden.

 Die Bestimmungen der 88 10, 12 Abs. 2, § 16 Abs. 2, 88 17, 18, 21
r 22 des Gesetzes vom 12. Juni 1869 finden auch auf die zur Zuständig-

wenbes Bundes-Oberhandelsgerichts gehörenden Strafsachen entsprechende An-
ung.

g. Verjährung.

— Die Strafverfolgung des Nachdrucks und die Klage auf Ent-
berhigung wegen Nachdrucks, einschließlich der Klage wegen Bereicherung (8 18),

rjähren in drei Jahren.

Der Lauf der Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchem die Ver—

ung der Nachdrucks-Exemplare zuerst stattgefunden hat.

und c Die Strafverfolgung der Verbreitung von Nachdrucks-Exemplaren
ehe bdie Klage auf Entschädigung wegen dieser Verbreitung (8 25) verjähren

enfalls in drei Jahren.

breit Der Lauf der Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchem die Ver-
ung zuletzt stattgefunden hat.

Friedberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 35

breit
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abzugeben haben, sollen aus Künstlern, aus Gewerbetreibenden ver—

schiedener Gewerbzweige und aus sonstigen Personen, welche mit dem
Muster= und Modellwesen vertraut sind, zusammengesetzt werden.

§ 15. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, in welchen auf Grund
der Bestimmungen dieses Gesetzes eine Klage wegen Entschädigung,
Bereicherung oder Einziehung angestellt wird, gelten im Sinne der
Reichs= und Landesgesetze als Handelssachen.

§ 16. Das gegenwärtige Gesetz findet Anwendung auf alle
Muster und Modelle inländischer Urheber, sofern die nach den Mustern
oder Modellen hergestellten Erzeugnisse im Inlande verfertigt sind,
gleichviel ob dieselben im Inlande oder Auslande verbreitet werden.

Wenn ausländische Urheber im Gebiete des Deutschen Reichs

ihre gewerbliche Niederlassung haben, so genießen sie für die im In-
lande gefertigten Erzeugnisse den Schutz des gegenwärtigen Gesetzes.

Im Uebrigen richtet sich der Schutz der ausländischen Urheber
nach den bestehenden Staatsverträgen.

§ 17. Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem 1. April 1876

in Kraft. Es findet Anwendung auf alle Muster und Modelle,

welche nach dem Inkrafttreten desselben angefertigt worden sind.
Muster und Modelle, welche vor diesem Tage angefertigt

worden sind, genießen den Schutz des Gesetzes nur dann, wenn das

erste nach dem Muster 2c. gefertigte Erzeugniß erst nach dem Inkraft-
treten des Gesetzes verbreitet worden ist.

Muster und Modelle, welche schon bisher landesgesetzlich
gegen Nachbildung geschützt waren, behalten diesen Schutz; jedoch
kann derselbe nur für denjenigen räumlichen Umfang geltend gemach
werden, für welchen er durch die Landesgesetzgebung ertheilt war.

35. Der Nachdruck und die Verbreitung von Nachdrucks-Exemplaren

sollen straflos bleiben, wenn der zum Strafantrage Berechtigte den Antrag
binnen drei Monaten nach erlangter Kenntniß von dem begangenen Vergehen

und von der Person des Thäters zu machen unterläßt.
36. Der Antrag auf Einziehung und Vernichtung der Nachdrucks-

Exemplare sowie der zur widerrechtlichen Vervielfältigung ausschließlich be-
stimmten Vorrichtungen (8§ 21), ist so lange zulässig, als solche Exemplare und
Vorrichtungen vorhanden sind.

38. Die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften bestimmen, durch welche

Handlungen die Verjährung unterbrochen wird.
Die Einleitung des Strafverfahrens unterbricht die Verjährung der Ent-

schädigungsklage nicht, und eben so wenig unterbricht die Anstellung der Ent-

schädigungsklage die Verjährung des Strafverfahrens.
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Patentgesetz.!

Vom 7. April 1891. (Re#l 79.)

Artikel lI.

An Stelle der §8§ 1 bis 40 des Patentgesetzes vom 25. Mai

1877 (Reichs-Gesetzbl. S. 501) treten folgende Bestimmungen.

Erster Abschnitt.

Patentrecht.

§ 1. Patente werden ertheilt für neue Erfindungen, welche eine

gewerbliche Verwerthung gestatten.
Ausgenommen sind:

1. Erfindungen, deren Verwerthung den Gesetzen oder guten Sitten

zuwiderlaufen würde;
2. Erfindungen von Nahrungs-, Genuß= und Arzneimitteln, sowie

von Stoffen, welche auf chemischem Wege hergestellt werden,
soweit die Erfindungen nicht ein bestimmtes Verfahren zur
Herstellung der Gegenstände betreffen.
§ 2. Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie zur Zeit der

auf Grund dieses Gesetzes erfolgten Anmeldung in öffentlichen Druck-
chriften aus den letzten hundert Jahren bereits derart beschrieben

oder im Inlande bereits so offenkundig benutzt ist, daß danach die

enutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint.
Die im Auslande amtlich herausgegebenen Patentbeschreibungen

stehen den öffentlichen Druckschriften erst nach Ablauf von drei Monaten
"lt dem Tage der Herausgabe gleich, sofern das Patent von dem-

lenigen, welcher die Erfindung im Auslande angemeldet hat, oder
von seinem Rechtsnachfolger nachgesucht wird. Diese Begünstigung
erstreckt sich jedoch nur auf die amtlichen Patentbeschreibungen der—
lenigen Staaten, in welchen nach einer im Reichs-Gesetzblatt ent-
haltenen Bekanntmachung die Gegenseitigkeit verbürgt ist.

w 8 3. Auf die Ertheilung des Patents hat derjenige Anspruch,
elcher die Erfindung zuerst nach Maßgabe dieses Gesetzes angemeldet

nat Eine spätere Anmeldung kann den Anspruch auf ein Patent
fücht begründen, wenn die Erfindung Gegenstand des Patents des

üheren Anmelders ist. Trifft diese Voraussetzung theilweise zu, so

in der spätere Anmelder nur Anspruch auf Ertheilung eines Patents
#ntsprechender Beschränkung.

1 Siehe Anhang X 5 S. 569: V z. Ausführung des G. 7./2. 1891.
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Ein Anspruch des Patentsuchers auf Ertheilung des Patents
findet nicht statt, wenn der wesentliche Inhalt seiner Anmeldung den
Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Geräthschaften oder Einrich-
tungen eines Anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren
ohne Einwilligung desselben entnommen und von dem letzteren aus

diesem Grunde Einspruch erhoben ist. Hat der Einspruch die Zu-
rücknahme oder Zurückweisung der Anmeldung zur Folge, so kann
der Einsprechende, falls er innerhalb eines Monats seit Mittheilung

des hierauf bezüglichen Bescheides des Patentamts die Erfindung
seinerseits anmeldet, verlangen, daß als Tag seiner Anmeldung der
Tag vor Bekanntmachung der früheren Anmeldung festgesetzt werde.

8§ 4. Das Patent hat die Wirkung, daß der Patentinhaber
ausschließlich befugt ist, gewerbsmäßig den Gegenstand der Erfindung
herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen.
Ist das Patent für ein Verfahren ertheilt, so erstreckt sich die Wirkung
auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse-

§ 5. Die Wirkung des Patents tritt gegen denjenigen nicht

ein, welcher zur Zeit der Anmeldung bereits im Inlande die Er-

findung in Benutzung genommen oder die zur Benutzung erforder-
lichen Veranstaltungen getroffen hatte. Derselbe ist befugt, die Er-
findung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebes in eigenen oder
fremden Werkstätten auszunutzen. Diese Befugniß kann nur zu-
sammen mit dem Betriebe vererbt oder veräußert werden.

Die Wirkung des Patents tritt ferner insoweit nicht ein, als

die Erfindung nach Bestimmung des Reichskanzlers für das Heer
oder für die Flotte oder sonst im Interesse der öffentlichen Wohl-

fahrt benutzt werden soll. Doch hat der Patentinhaber in diesem
Falle gegenüber dem Reich oder dem Staate, welcher in seinem be-
sonderen Interesse die Beschränkung des Patents beantragt hat, An-
spruch auf angemessene Vergütung, welche in Ermangelung einer
Verständigung im Rechtswege festgesetzt wird.

Auf Einrichtungen an Fahrzeugen, welche nur vorübergehend
in das Inland gelangen, erstreckt sich die Wirkung des Patents nicht.

§ 6. Der Anspruch auf Ertheilung des Patents und das Recht
aus dem Patent gehen auf die Erben über. Der Anspruch und das

Recht können beschränkt oder unbeschränkt durch Vertrag oder dur
Verfügung von Todeswegen auf Andere übertragen werden.

§ 7. Die Dauer des Patents ist fünfzehn Jahre; der Lauf
dieser Zeit beginnt mit dem auf die Anmeldung der Erfindung fol-

genden Tage. Bezweckt eine Erfindung die Verbesserung oder
sonstige weitere Ausbildung einer anderen, zu Gunsten des Patent-
suchers durch ein Patent geschützten Erfindung, so kann dieser die
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Ertheilung eines Zusatzpatents nachsuchen, welches mit dem Patent
für die ältere Erfindung sein Ende erreicht.

Wird durch die Erklärung der Nichtigkeit des Hauptpatents
ein Zusatzpatent zu einem selbständigen Patent, so bestimmt sich
dessen Dauer und der Fälligkeitstag der Gebühren nach dem An—

langstage des Hauptpatents. Für den Jahresbetrag der Gebühren
ist der Anfangstag des Zusatzpatents maßgebend. Dabei gilt als
erstes Patentjahr der Zeitabschnitt zwischen dem Tage der Anmel-

ung des Zusatzpatents und dem nächstfolgenden Jahrestage des
Anfangs des Hauptpatents.

§ 8. Für jedes Patent ist vor der Ertheilung eine Gebühr
von dreißig Mark zu entrichten (8 24 Absatz 1).

Mit Ausnahme der Zusatzpatente (8 7) ist außerdem für das
Patent mit Beginn des zweiten und jedes folgenden Jahres der
Dauer eine Gebühr zu entrichten, welche das erste Mal fünfzig Mark

eträgt und weiterhin jedes Jahr um fünfzig Mark steigt.

DieseGebühr(Absatz 2) ist innerhalb sechs Wochen nach der
alligkeit zu entrichten. Nach Ablauf der Frist kann die Zahlung

nur unter Zuschlag einer Gebühr von zehn Mark innerhalb weiterer

sechs Wochen erfolgen.
èEinem Patentinhaber, welcher seine Bedürftigkeit nachweist,

können die Gebühren für das erste und zweite Jahr der Dauer des

HFatents bis zum dritten Jahr gestundet und, wenn das Patent
im dritten Jahre erlischt, erlassen werden.

Die Zahlung der Gebühren kann vor Eintritt der Fälligkeit
erfolgen. Wird auf das Patent verzichtet oder dasselbe für nichtig
erk ärt oder zurückgenommen, so erfolgt die Rückzahlung der nicht
allig gewordenen Gebühren.

G Durch Beschluß des Bundesraths kann eine Herabsetzung der
ebühren angeordnet werden.

selbe 9. Das Patent erlischt, wenn der Patentinhaber auf das-
o verzichtet, oder wenn die Gebühren nicht rechtzeitig bei der

asse des Patentamts oder zur Ueberweisung an dieselbe bei einer

ostanstalt im Gebiete des Deutschen Reichs eingezahlt sind.

1. § 10. Das Patent wird für nichtig erklärt, wenn sich ergiebt:
. daß der Gegenstand nach §§ 1 und 2 nicht patentfähig war,
daß die Erfindung Gegenstand des Patents eines früheren An-

melders ist,
" daß der wesentliche Inhalt der Anmeldung den Beschreibungen,

Zeichnungen, Modellen, Geräthschaften oder Einrichtungen eines
nderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne
inwilligung desselben entnommen war.
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Trifft eine dieser Voraussetzungen (1 bis 3) nur theilweise zu,
so erfolgt die Erklärung der Nichtigkeit durch entsprechende Be-

schränkung des Patents.

§ 11. Das Patent kann nach Ablauf von drei Jahren, von

dem Tage der über die Ertheilung des Patents erfolgten Bekannt-

machung (8 27 Absatz 1) gerechnet, zurückgenommen werden:
1. wenn der Patentinhaber es unterläßt, im Inlande die Er-

findung in angemessenem Umfange zur Ausführung zu bringen,
oder doch alles zu thun, was erforderlich ist, um diese Aus-

führung zu sichern; "

2. wenn im öffentlichen Interesse die Ertheilung der Erlaubniß

zur Benutzung der Erfindung an Andere geboten erscheint, der
Patentinhaber aber gleichwohl sich weigert, diese Erlaubniß
gegen angemessene Vergütung und genügende Sicherstellung zu
ertheilen.
§ 12. Wer nicht im Inlande wohnt, kann den Anspruch auf

die Ertheilung eines Patents und die Rechte aus dem Patent nur
geltend machen, wenn er im Inlande einen Vertreter bestellt hat.

Der Letztere ist zur Vertretung in dem nach Maßgabe dieses Ge-
setzes stattfindenden Verfahren sowie in den das Patent betreffenden
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und zur Stellung von Strafanträgen
befugt. Der Ort, wo der Vertreter seinen Wohnsitz hat, und in
Ermangelung eines solchen der Ort, wo das Patentamt seinen Sitz
hat, gilt im Sinne des § 24 der Civilprozeßordnung als der Ort,

wo sich der Vermögensgegenstand befindet.

Unter Zustimmung des Bundesraths kann durch Anordnung
des Reichskanzlers bestimmt werden, daß gegen die Angehörigen eines

ausländischen Staates ein Vergeltungsrecht zur Anwendung gebra
werde.

Zweiter Abschnitt.

Patentamt.

§ 13. Die Ertheilung, die Erklärung der Nichtigkeit und die

Zurücknahme der Patente erfolgt durch das Patentamt.

1 CPO 23 (241. Für Klagen wegen vermögensrechtlicher Ansprüche gegen

eine Person, welche im Deutschen Reich keinen Wohnsitz hat, ist das Gericht zu-
ständig, in dessen Bezirke sich Vermögen derselben oder der mit der Klage in

Anspruch genommene Gegenstand befindet. Bei Forderungen gilt als der Ort,
wo das Vermögen sich befindet, der Wohnsitz des Schuldners und, wenn für

die Forderung eine Sache zur Sicherheit haftet, auch der Ort, wo die Sache

sich befindet.
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Das Patentamt hat seinen Sitz in Berlin. Es besteht aus einem
Präsidenten, aus Mitgliedern, welche die Befähigung zum Richter-
amt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzen (rechtskundige Mit-
glieder), und aus Mitgliedern, welche in einem Zweige der Technik

sachverständig sind (technische Mitglieder). Die Mitglieder werden,
und zwar der Präsident auf Vorschlag des Bundesraths, vom Kaiser

ernannt. Die Berufung der rechtskundigen Mitglieder erfolgt, wenn
sie im Reichs= oder Staatsdienst ein Amt bekleiden, auf die Dauer
dieses Amts, anderenfalls auf Lebenszeit.1 Die Berufung der tech-

nischen Mitglieder erfolgt entweder auf Lebenszeit oder auf fünf
Jahre. In letzterem Falle finden auf sie die Bestimmungen im 8 16
des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten,
vom 31. März 1873,2 keine Anwendung.

§ 14. In dem Patentamt werden

1. Abtheilungen für die Patentanmeldungen (Anmeldeabtheilungen),
2. eine Abtheilung für die Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit

oder auf Zurücknahme von Patenten (Nichtigkeitsabtheilung),

ga AUbtheilungen für die Beschwerden (Beschwerdeabtheilungen)
Udet.

In den Anmeldeabtheilungen dürfen nur solche technische Mit-

Mieder mitwirken, welche auf Lebenszeit berufen sind. Die technischen

——

der 1 Vgl. indessen G betr. die Beschäftigung von Hilfsmitglie-
en im K. Patentamt vom 18./5. 08 (RGBl 2119

des Einziger Paragraph. Bis zum 31. März 1911 können im Falle
Ne- Bedürfnisses vom Reichskanzler Personen, welche die Befähigung zum

er Neramt oder zum höheren Verwaltungsdienste besitzen oder in einem Zweige
. Technik sachverständig sind, mit den Verrichtungen eines Mitglieds

eie atentamts beauftragt werden. Der Auftrag kann auf eine bestimmte

lauf beer für die Dauer des Bedürfnisses erteilt werden und ist vor Ab-
Im lbnt Zeit oder der Erledigung des Bedürfnisses nicht widerruflich.
gesetzes gen finden die für Mitglieder geltenden Vorschriften des Patent-

5 auch auf die Hilfsmitglieder Anwendung.

(RG r G, betr. d. Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten, vom 31. März 1873

boerst 69). 16. Kein Reichsbeamter darf ohne vorgängige Genehmigung der
eine er Reichsbehörde ein Nebenamt oder eine Nebenbeschäftigung, mit welcher
betreilprtlaufende Remuneration verbunden ist, übernehmen oder ein Gewerbe
den- ren- Dieselbe Genehmigung ist zu dem Eintritt eines Reichsbeamten in
ritet orstand, Verwaltungs= oder Aufsichtsrath einer jeden auf Erwerb ge-

en Gesellschaft erforderlich. Sie darf jedoch nicht ertheilt werden, sofern die
mittelbar oder unmittelbar mit einer Remuneration verbunden ist.

* ertheilte Genehmigung ist jederzeit widerruflich.
finden uf Wahlvorstände und einstweilen in den Ruhestand versetzte Beamie

lese Bestimmungen keine Anwendung.

telle
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Mitglieder der Anmeldeabtheilungen dürfen nicht in den übrigen Ab-
theilungen, die technischen Mitglieder der letzteren nicht in den An-

meldeabtheilungen mitwirken.

Die Beschlußfähigkeit der Anmeldeabtheilungen ist durch die
Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern bedingt, unter welchen

sich zwei technische Mitglieder befinden müssen.
DieEntscheidungen der Nichtigkeitsabtheilung undder Beschwerde-

abtheilungen erfolgen in der Besetzung von zwei rechtskundigen und

drei technischen Mitgliedern. Zu anderen Beschlußfassungen genügt
die Anwesenheit von drei Mitgliedern.

Die Bestimmungen der Civilprozeßordnung1 über Aus-
schließung und Ablehnung der Gerichtspersonen finden entsprechende

Anwendung.
Zu den Berathungen können Sachverständige, welche nicht Mit-

glieder sind, zugezogen werden; dieselben dürfen an den Abstim-

mungen nicht theilnehmen.

§ 15. Die Beschlüsse und die Entscheidungen der Abtheilungen
erfolgen im Namen des Patentamts; sie sind mit Gründen zu ver-

sehen, schriftlich auszufertigen und allen Betheiligten von Amtswegen
zuzustellen.

§ 16. Gegen die Beschlüsse der Anmeldeabtheilungen und der
Nichtigkeitsabtheilung findet die Beschwerde statt. An der Beschluß-
fassung über die Beschwerde darf kein Mitglied theilnehmen, welches
bei dem angefochtenen Beschlusse mitgewirkt hat.

§ 17. Die Bildung der Abtheilungen, die Bestimmung ihres

Geschäftskreises, die Formen des Verfahrens, einschließlich des Zu-
stellungswesens, und der Geschäftsgang des Patentamts werden, in-

soweit dieses Gesetz nicht Bestimmungen darüber trifft, durch Kaiser-
liche Verordnung unter Zustimmung des Bundesraths geregelt.

§ 18. Das Patentamt ist verpflichtet, auf Ersuchen der Ge-

richte über Fragen, welche Patente betreffen, Gutachten abzugeben,
sofern in dem gerichtlichen Verfahren von einander abweichende Gut-

achten mehrerer Sachverständiger vorliegen.
Im Uebrigen ist das Patentamt nicht befugt, ohne Genehmigung

des Reichskanzlers außerhalb seines gesetzlichen Geschäftskreises Be-
schlüsse zu fassen oder Gutachten abzugeben.

§ 19. Bei dem Patentamt wird eine Rolle geführt, welche den

Gegenstand und die Dauer der ertheilten Patente, sowie den Namen
 s)—

1 §§ 42 bis 49.
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und Wohnort der Patentinhaber und ihrer bei Anmeldung der Er—
findung etwa bestellten Vertreter angiebt. Der Anfang, der Ablauf,
das Erlöschen, die Erklärung der Nichtigkeit und die Zurücknahme

er Patente sind, unter gleichzeitiger Bekanntmachung durch den
eichsanzeiger, in der Rolle zu vermerken.

Tritt in der Person des Patentinhabers oder seines Vertreters
eine Aenderung ein, so wird dieselbe, wenn sie in beweisender Form
zur Kenntniß des Patentamts gebracht ist, ebenfalls in der Rolle
vermerkt und durch den Reichsanzeiger veröffentlicht. Solange dieses
nicht geschehen ist, bleiben der frühere Patentinhaber und sein früherer

ertreter nach Maßgabe dieses Gesetzes berechtigt und verpflichtet.
Die Einsicht der Rolle, der Beschreibungen, Zeichnungen, Mo-

delle und Probestücke, auf Grund deren die Ertheilung der Patente

erfolgt ist, steht, soweit es sich nicht um ein im Namen der Reichs-

verwaltung für die Zwecke des Heeres oder der Flotte genommenes

atent handelt, jedermann frei.
Das Patentamt veröffentlicht die Beschreibungen und Zeich-

hüngen, soweit deren Einsicht jedermann freisteht, in ihren wesent-
ichen Theilen durch ein amtliches Blatt. In dasselbe sind auch die

ekanntmachungen aufzunehmen, welche durch den Reichsanzeiger
nach Maßgabe dieses Gesetzes erfolgen müssen.

Dritter Abschnitt.

Verfahren in Patentsachen.

§20. Die Anmeldung einer Erfindung behufs Ertheilung eines
itk ents geschieht schriftlich bei dem Patentamt. Für jede Erfindung

en me besondere Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung muß
tra Antrag auf Ertheilung des Patents enthalten und in dem An—

* den Gegenstand, welcher durch das Patent geschützt werden soll,
bes an bezeichnen. In einer Anlage ist die Erfindung dergestalt zu
versreiben daß danach die Benutzung derselben durch andere Sach-
jeni andige möglich erscheint. Am Schlusse der Beschreibung ist das-
oll ße anzugeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden

bilhle(Patentanspruch) Auch sind die erforderlichen Zeichnungen,
ichen Darstellungen, Modelle und Probestücke beizufügen.

as Patentamt erläßt Bestimmungen über die sonstigen Er-
fordernisse der Anmeldung.

sind dis zu dem Beschlusse über die Bekanntmachung der Anmeldung
bänderungen der darin enthaltenen Angaben zulässig. Gleich—

Waig mit der Anmeldung sind für die Kosten des Verfahrens zwanzig
er zu zahlen.
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§ 21. Die Anmeldung unterliegt einer Vorprüfung durch ein
Mitglied der Anmeldeabtheilung. «

Erscheint hierbei die Anmeldung als den vorgeschriebenen An—
forderungen (8 20) nicht genügend, so wird durch Vorbescheid der
Patentsucher aufgefordert, die Mängel innerhalb einer bestimmten
Frist zu beseitigen.

Insoweit die Vorprüfung ergiebt, daß eine nach 88 1, 2, 3,

Absatz 1 patentfähige Erfindung nicht vorliegt, wird der Patentsucher
hiervon unter Angabe der Gründe mit der Aufforderung benachrich-

tigt, sich binnen einer bestimmten Frist zu äußern.

Erklärt sich der Patentsucher auf den Vorbescheid (Absatz 2

und 3) nicht rechtzeitig, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen;
erklärt er sich innerhalb der Frist, so faßt die Anmeldeabtheilung

Beschluß.

§ 22. Ist durch die Anmeldung den vorgeschriebenen Anfor—
derungen (8 20) nicht genügt oder ergiebt sich, daß eine nach 88 I,
2, 3, Absatz 1 patentfähige Erfindung nicht vorliegt, so wird die
Anmeldung von der Abtheilung zurückgewiesen. An der Beschluß-
sassung darf das Mitglied, welches den Vorbescheid erlassen hat, nicht

theilnehmen.

Soll die Zurückweisung auf Grund von Umständen erfolgen,
welche nicht bereits durch den Vorbescheid dem Patentsucher mitge-
theilt waren, so ist demselben vorher Gelegenheit zu geben, sich über

diese Umstände binnen einer bestimmten Frist zu äußern.

§ 23. Erachtet das Patentamt die Anmeldung für gehörig
erfolgt und die Ertheilung eines Patents nicht für ausgeschlossen, so
beschließt es die Bekanntmachung der Anmeldung. Mit der Bekannt-

machung treten für den Gegenstand der Anmeldung zu Gunsten de
Patentsuchers einstweilen die gesetzlichen Wirkungen des Patents ein

(§8§ 4 und 5).

Die Bekanntmachung geschieht in der Weise, daß der Name des

Patentsuchers und der wesentliche Inhalt des in seiner Anmeldung
enthaltenen Antrags durch den Reichsanzeiger einmal veröffentlicht
wird. Mit der Veröffentlichung ist die Anzeige zu verbinden, da

der Gegenstand der Anmeldung einstweilen gegen unbefugte Benutzung
geschützt sei. .

Gleichzeitig ist die Anmeldung mit sämmtlichen Beilagen bei

dem Patentamt zur Einsicht für jedermann auszulegen. Auf dem
durch § 17 des Gesetzes bestimmten Wege kann angeordnet werden,

daß die Auslegung auch außerhalb Berlins zu erfolgen habe.
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Die Bekanntmachung kann auf Antrag des Patentsuchers auf
die Dauer von höchstens sechs Monaten, vom Tage des Beschlusses
über die Bekanntmachung an gerechnet, ausgesetzt werden. Bis zur
Dauer von drei Monaten darf die Aussetzung nicht versagt werden.

Handelt es sich um ein im Namen der Reichsverwaltung für
die Zwecke des Heeres oder der Flotte nachgesuchtes Patent, so er—

folgt auf Antrag die Patentertheilung ohne jede Bekanntmachung.
In diesem Falle unterbleibt auch die Eintragung in die Patentrolle.

 S§ 24. Innerhalb der Frist von zwei Monaten nach der Ver-
bffentlichung (8§ 23) ist die erste Jahresgebühr (8 8 Absatz 1) ein-

zuzahlen. Erfolgt die Einzahlung nicht binnen dieser Frist, so gilt
de Anmeldung als zurückgenommen.

Innerhalb der gleichen Frist kann gegen die Ertheilung des
Patents Einspruch erhoben werden. Der Einspruch muß schriftlich
erfolgen und mit Gründen versehen sein. Er kann nur auf die Be-

auptung gestützt werden, daß der Gegenstand nach 88 1 und2nicht
hatentfähig sei, oder daß dem Patentsucher ein Anspruch auf das

atent nach 8 3 nicht zustehe. Im Falle des 8 3 Absatz 2ist
ur der Verletzte zum Einspruch berechtigt.

Nach Ablauf der Frist hat das Patentamt über die Ertheilung

M Patents Beschluß zu fassen. An der Beschlußfassung darf das

nezilie,, welches den Vorbescheid (8 21) erlassen hat, nicht theil-
men.

n

A 8 25. Bei der Vorprüfung und in dem Verfahren vor der
nmeldeabtheilung kann jederzeit die Ladung und Anhörung der
chheiligten, die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen,

gwie die Vornahme sonstiger zur Aufklärung der Sache erforderlicher
rmittelungen angeordnet werden.

zuri 26. Gegen den Beschluß, durch welchen die Anmeldung
durukgewiesen wird, kann der Patentsucher, und gegen den Beschluß,
d ch welchen über die Ertheilung des Patents entschieden wird,

atentsucher oder der Einsprechende innerhalb eines Monats
der Zustellung Beschwerde einlegen. Mit der Einlegung der

Mahwerde sind für die Kosten des Beschwerdeverfahrens zwanzig
als zu zahlen; erfolgt die Zahlung nicht, so gilt die Beschwerde

nicht erhoben.
spätesst die Beschwerde an sich nicht statthaft oder ist dieselbe ver-

ngelegt, so wird sie als unzulässig verworfen.

weiter ird die Beschwerde für zulässig befunden, so richtet sich das
 Verfahren nach § 25. Die Ladung und Anhörung der Be-
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theiligten muß auf Antrag eines derselben erfolgen. Dieser Antrag
kann nur abgelehnt werden, wenn die Ladung des Antragstellers imn

dem Verfahren vor der Anmeldeabtheilung bereits erfolgt war.

Soll die Entscheidung über die Beschwerde auf Grund anderer
als der in dem angegriffenen Beschlusse berücksichtigten Umstände
erfolgen, so ist den Betheiligten zuvor Gelegenheit zu geben, si

hierüber zu äußern.

Das Patentamt kann nach freiem Ermessen bestimmen, inwie-
weit einem Betheiligten im Falle des Unterliegens die Kosten des

Beschwerdeverfahrens zur Last fallen, sowie anordnen, daß dem Be-
theiligten, dessen Beschwerde für gerechtfertigt befunden ist, die Ge-

bühr (Absatz 1) zurückgezahlt wird.

§ 27. Ist die Ertheilung des Patents endgültig beschlossen,
so erläßt das Patentamt darüber durch den Reichsanzeiger eine
Bekanntmachung und fertigt demnächst für den Patentinhaber eine
Urkunde aus.

Wird die Anmeldung nach der Veröffentlichung (§ 23) zurück-
genommen oder wird das Patent versagt, so ist dies ebenfalls be-

kannt zu machen. Die eingezahlte Jahresgebühr wird in diesem
Falle erstattet. Mit der Versagung des Patents gelten die Wir-

kungen des einstweiligen Schutzes als nicht eingetreten.

§ 28. Die Einleitung des Verfahrens wegen Erklärung der

Nichtigkeit oder wegen Zurücknahme des Patents erfolgt nur an

Antrag.
Im Falle des § 10 Nr. 3 ist nur der Verletzte zu dem An-

trage berechtigt.
Im Falle des 8 10 Nr. 1 ist nach Ablauf von fünf Jahren,

von dem Tage der über die Ertheilung des Patents erfolgten Be-

kanntmachung (8 27 Absatz 1) gerechnet, der Antrag unstatthaft.

Der Antrag ist schriftlich an das Patentamt zu richten und hat

die Thatsachen anzugeben, auf welche er gestützt wird. Mit dem
Antrage ist eine Gebühr von fünfzig Mark zu zahlen. Erfolgt die
Zahlung nicht, so gilt der Antrag als nicht gestellt. Die Gebühr
wird erstattet, wenn das Verfahren ohne Anhörung der Betheiligten
beendet wird.

Wohnt der Antragsteller im Auslande, so hat er dem Gegner
auf dessen Verlangen Sicherheit wegen der Kosten des Verfahrens
zu leisten. Die Höhe der Sicherheit wird von dem Patentamt na

freiem Ermessen festgesetzt. Dem Antragsteller wird bei Anordnung
der Sicherheitsleistung eine Frist bestimmt, binnen welcher die Sicher-
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heit zu leisten ist. Erfolgt die Sicherheitsleistung nicht vor Ablauf
der Frist, so gilt der Antrag als zurückgenommen.

§ 29. Nachdem die Einleitung des Verfahrens verfügt ist,
fordert das Patentamt den Patentinhaber unter Mittheilung des

Antrags auf, sich über denselben innerhalb eines Monats zu erklären.

Erklärt der Patentinhaber binnen der Frist sich nicht, so kann

ohne Ladung und Anhörung der Betheiligten sofort nach dem An-

trage entschieden und bei dieser Entscheidung jede von dem Antrag-
steller behauptete Thatsache für erwiesen angenommen werden.

§ 30. Widerspricht der Patentinhaber rechtzeitig, oder wird im
Falle des § 29 Absatz 2 nicht sofort nach dem Antrage entschieden,
so trifft das Patentamt, und zwar im ersteren Falle unter Mittheilung

des Widerspruchs an den Antragsteller, die zur Aufklärung der

Sache erforderlichen Verfügungen. Es kann die Vernehmung von
Zeugen und Sachverständigen anordnen. Auf dieselben finden die

Vorschriften der Civilprozeßordnung entsprechende Anwendung. Die
Beweisverhandlungen sind unter Zuziehung eines beeidigten Proto-
kollführers aufzunehmen.

Die Entscheidung erfolgt nach Ladung und Anhörung der Be-
theiligten.

Wird die Zurücknahme des Patents auf Grund des § 11 Nr. 2

beantragt, so muß der diesem Antrage entsprechenden Entscheidung
eine Androhung der Zurücknahme unter Angabe von Gründen und

unter Festsetzung einer angemessenen Frist vorausgehen.

§ 31. In der Entscheidung (§§ 29, 30) hat das Patentamt
nhach freiem Ermessen zu bestimmen, zu welchem Antheile die Kosten
des Verfahrens den Betheiligten zur Last fallen.

„8 32. Die Gerichte sind verpflichtet. dem Patentamt Rechts—
hülfe zu leisten. Die Festsetzung einer Strafe gegen Zeugen und

achverständige, welche nicht erscheinen oder ihre Aussage oder deren
eeidigung verweigern, sowie die Vorführung eines nicht erschienenen
eugen erfolgt auf Ersuchen durch die Gerichte.

 8 33. Gegen die Entscheidung des Patentamts (88 29, 30)

ist die Berufung zulässig. Die Berufung geht an das Reichsgericht.

1 Verordnung, betr. das Berufungsverfahren beim Reichs-
hericht in Patentsachen 6./12. 91 (R##l 389).

ve Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c.

1h rdnen auf Grund des § 33 des Patentgesetzes vom 7. April 1891 (RGBl

—ui Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes,
as folgt:
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Sie ist binnen sechs Wochen nach der Zustellung bei dem Patent-
amt schriftlich anzumelden und zu begründen.

Durch das Urtheil des Gerichtshofes ist nach Maßgabe des § 31
auch über die Kosten des Verfahrens zu bestimmen.

Im Uebrigen wird das Verfahren vor dem Gerichtshof durch

ein Regulativ bestimmt, welches von dem Gerichtshof zu entwerfen
ist und durch Kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des Bundes-
raths festgestellt wird.

§ 1. Die in Gemähheit des § 33 Absatz 1 des Patentgesetzes vom 7. April

1891 bei dem Patentamt einzureichende Berufungsschrift muß die Berufungs-

anträge, sowie die Angabe der neuen Thatsachen und Beweismittel enthalten,

welche der Berufungskläger geltend machen will.

§ 2. Ist die Berufungsschrift nicht rechtzeitig eingegangen oder nicht in
deutscher Sprache abgefaßt oder enthält sie nicht die Berufungsanträge, so hat
das Patentamt die Berufung als unzulässig zu verwerfen.

Der Berufungskläger kann binnen einer Woche nach Zustellung dieses

Beschlusses auf die Entscheidung des Reichsgerichts antragen.

§ 3. Ist die Berufung zulässig, so wird die Berufungsschrift von dem

Patentamt dem Berufungsbeklagten mit der Auflage mitgetheilt, seine schrift-
liche Erklärung innerhalb eines Monats nach der Zustellung bei dem Patent-
amt einzureichen.

Die Erklärung muß die Gegenanträge, sowie die Angabe der neuen
Thatsachen und Beweismittel enthalten, welche der Berufungsbeklagte geltend
machen will.

§ 4. Das Patentamt legt die Verhandlungen nebst den Akten erster

Instanz dem Reichsgericht vor und benachrichtigt hiervon die Parteien, unter

Mittheilung der Gegenerklärung an den Berufungzkläger.

§ 5. Das Reichsgericht trifft nach freiem Ermessen die zur Aufklärung

der Sache erforderlichen Verfügungen.
Beweiserhebungen können durch Vermittelung des Patentamts erfolgen-

8 6. Das Urtheil des Reichsgerichts ergeht nach Ladung und Anhörung
der Parteien.

Die Ladungsfrist beträgt mindestens zwei Wochen. "

8 7. Die Geltendmachung neuer Thatsachen und Beweismittel im Termin

ist nur insoweit zulässig, als sie durch das Vorbringen des Berufungsbeklagten

in der Erklärungsschrift veranlaßt wird.
Das Gericht kann auch Thatsachen und Beweise berücksichtigen, mit welchen

die Parteien ausgeschlossen sind. „

Auf eine noch erforderliche Beweisaufnahme findet die Bestimmung im
§ 5 Anwendung. „

Soll das Urtheil auf Umstände gegründet werden, welche von den Parteien

nicht berührt sind, so sind diese zu veranlassen, sich hierüber zu äußern.

§ 8. Von einer Partei behauptete Thatsachen, über welche die Gegen-

partei sich nicht erklärt hat, können für erwiesen angenommen werden.
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§ 34. In Betreff der Geschäftssprache vor dem Patentamt
finden die Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes! über die

Gerichtssprache entsprechende Anwendung. Eingaben, welche nicht in
deutscher Sprache abgefaßt sind, werden nicht berücksichtigt.

Vierter Abschnitt.

Strafen und Entschädigungen.

835. Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit den Be-
stimmungen der §§ 4 und 5 zuwider eine Erfindung in Benutzung

nimmt, ist dem Verletzten zur Entschädigung verpflichtet.

Erscheint in dem Termin keine der Parteien, so ergeht das Urtheil auf
Grund der Akten.

 39. Das Reichsgericht kann zu der Berathung Sachverständige zuziehen:
dieselben dürfen an der Abstimmung nicht theilnehmen.

§ 10. Zu den Kosten des Verfahrens, über welche das Reichsgericht
nach § 33 Absatz 2 des Patentgesetzes zu bestimmen hat, gehören außer den

aus der Kasse des Patentamts zu bestreitenden Auslagen diejenigen den Parteien

erwachsenen Auslagen, welche nach freiem Ermessen des Gerichtshofes zur zweck-
entsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte nothwendig waren.

8 11. In dem Termin ist ein Protokoll aufzunehmen, welches den Gang
Verhandlung im Allgemeinen angiebt.

u Das Protokoll ist von dem Vorsitzenden und dem Gerichtsschreiber zu
nterschreiben.

die g 12. Die Verkündung des Urtheils erfolgt in dem Termin, in welchem
erhandlung geschlossen ist, oder in einem sofort anzuberaumenden Termin.

so Wird die Verkündung der Entscheidungsgründe für angemessen erachtet,
bepersolgt sie durch Verlesung der Gründe oder durch mündliche Mittheilung

wesentlichen Inhalts.
Die Ausfertigungen des mit Gründen zu versehenden Urtheils werden

Vermittelung des Patentamts zugestellt.

amts *sß Wird beantragt, daß in Abänderung der Entscheidung des Patent-
gesetes ie Zurücknahme des Patents auf Grund des § 11 Nr. 2 des Patent-

r ausgesprochen werde, so findet die Vorschrift des § 30 Absatz 3 dieses
ehes entsprechende Anwendung.

find 3 14. Die zur Praxis bei dem Reichsgericht zugelassenen Rechtsanwälte
nehmerfugt, im Berufungsverfahren in Patentsachen die Vertretung zu über-

Veist Den Parteien und deren Vertretern ist es gestattet, mit einem technischen
ande zu erscheinen. «

den on Im Uebrigen ist für das Berufungsverfahren in Patentsachen das
chäftsgang beim Reichsgericht normirende Regulativ maßgebend.

1 G 186: Di . .

Anh. XVI 2 54 Fv die Gerichtssprache ist die deutsche. 187—193 f.

der

durch
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Handelt es sich um eine Erfindung, welche ein Verfahren zur

Herstellung eines neuen Stoffes zum Gegenstand hat, so gilt bis zum
Beweise des Gegentheils jeder Stoff von gleicher Beschaffenheit als
nach dem patentirten Verfahren hergestellt.

8 36. Wer wissentlich den Bestimmungen der 88 4 und 5

zuwider eine Erfindung in Benutzung nimmt, wird mit Geldstrafe
bis zu fünftausend Mark oder mit Gefängniß bis zu einem Jahre

bestraft.

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme

des Antrags ist zulässig.

Wird auf Strafe erkannt, so ist zugleich dem Verletzten die Be-
fugniß zuzusprechen, die Verurtheilung auf Kosten das Verurtheilten
öffentlich bekannt zu machen. Die Art der Bekanntmachung, sowie

die Frist zu derselben ist im Urtheil zu bestimmen.

§ 37. Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschä-
digung kann auf Verlangen des Beschädigten neben der Strafe auf
eine an ihn zu erlegende Buße bis zum Betrage von zehntausend

Mark erkannt werden. Für diese Buße haften die zu derselben Ver-

urtheilten als Gesammtschuldner.

Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren

Entschädigungsanspruchs aus.

§ 38. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch
Klage oder Widerklage ein Anspruch auf Grund der Bestimmungen
dieses Gesetzes geltend gemacht ist, wird die Verhandlung und Ent-
scheidung letzter Instanz im Sinne des 8 8 des Einführungsgesetzes

zum Gerichtsverfassungsgesetze dem Reichsgericht zugewiesen.

8 39. Die Klagen wegen Verletzung des Patentrechts ver-

jähren rücksichtlich jeder einzelnen dieselbe begründenden Handlung
in drei Jahren.

§ 40. Mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark wird bestraft:

1. wer Gegenstände oder deren Verpackung mit einer Bezeichnung
versieht, welche geeignet ist, den Irrthum zu erregen, daß die

Gegenstände durch ein Patent nach Maßgabe dieses Gesetzes
geschützt seien;

2. wer in öffentlichen Anzeigen, auf Aushängeschildern, auf Em-
pfehlungskarten oder in ähnlichen Kundgebungen eine Bezeich-
nung anwendet, welche geeignet ist, den Irrthum zu erregen, das

die darin erwähnten Gegenstände durch ein Patent nach Maß-

gabe dieses Gesetzes geschützt seien.
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Artikel II.

Die Bestimmung im § 28 Absatz 3 des Artikels J findet auf
die zur Zeit bestehenden Patente mit der Maßgabe Anwendung, daß
der Antrag mindestens bis zum Ablauf von drei Jahren nach dem

Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes statthaft ist.

Artikel III.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Oktober 1891 in Kraft.

X3

Gesetz, betreffend die Patentanwälte.

Vom 21. Mai 1900. (R#l 233.)

§ 1. Bei dem Kaiserlichen Patentamte wird eine Liste der
Patentanwälte geführt. In die Liste werden Personen, welche An-

ere in Angelegenheiten, die zum Geschäftskreise des Patentamts ge-

bren, vor demselben für eigene Rechnung berufsmäßig vertreten
wollen, auf ihren Antrag eingetragen.

§ 2. Die Eintragung ist nur zulässig, wenn der Antragsteller

9emäß den §§ 3, 4 seine technische Befähigung und den Besitz der
erforderlichen Rechtskenntnisse nachweist.

Im Uebrigen ist die Eintragung zu versagen:
wenn der Antragsteller nicht im Inlande wohnt;
wenn er das fünfundzwanzigste Lebensjahr nicht vollendet hat;

wenn er in der Verfügung über sein Vermögen durch gerichtliche
Anordnung beschränkt ist;
wenn er sich eines unwürdigen Verhaltens schuldig gemacht har.
Als ein unwürdiges Verhalten sind politische, wissenschaftliche

snd religiöse Ansichten oder Handlungen als solche nicht anzu-
ehen.

aus| Wird die Eintragung gemäß Abs. 2 Nr. 4 versagt, so ist
murchließlich eine Beschwerde nach Maßgabe der folgenden Bestim-

er en zulässig. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach

5 (Zustellung der Entscheidung schriftlich bei dem Patentamt anzu-

Verfal- Ueber die Beschwerde entscheidet das Ehrengericht. Auf das
Habren finden die Vorschriften des §9Absatz 2, 3 und der
 , 11, 12 und 13 entsprechende Anwendung.

Hönrd 3. Als technisch befähigt gilt, wer im Inland als ordentlicher
er einer Universität, einer technischen Hochschule oder einer Bergaka-

Friedberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 36
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3.

4.



—

562 Anhang X 3. Gesetz, betr. die Patentanwälte, vom 21. Mai 1900. 8§ 4—6.

demie sich dem Studium naturwissenschaftlicher und technischer Fächer

gewidmet, alsdann eine staatliche oder akademische Fachprüfung be-
standen, außerdem mindestens ein Jahr in praktischer gewerblicher
Thätigkeit gearbeitet und hierauf mindestens zwei Jahre hindurch
eine praktische Thätigkeit auf dem Gebiete des gewerblichen Rechts-
schutzes ausgeübt hat.

Der Besuch ausländischer Universitäten oder Akademien und die

Ausübung der praktischen Thätigkeit im Auslande kann durch Be-
schluß der Prüfungskommission (8 4) als ausreichend anerkannt wer-
den. Die Fachprüfung (Abs. 1) muß auch in diesem Falle im In-
land abgelegt werden.

§ 4. Der Besitz der erforderlichen Rechtskenntnisse ist durch Ab-
legung einer Prüfung nachzuweisen. Zu derselben darf nur zuge-
lassen werden, wer die technische Befähigung (§ 3) dargethan hat.
Die Prüfung ist eine schriftliche und eine mündliche; sie ist insbe-
sondere auch darauf zu richten, ob der Bewerber die Fähigkeit zur

praktischen Anwendung der auf dem Gebiete des gewerblichen Rechts-
schutzes geltenden Vorschriften besitzt.

Die Prüfung wird vor einer Kommission abgelegt, in welche

Mitglieder des Patentamts und Patentanwälte durch den Reichs-
kanzler zu berufen sind.

Im Falle des Nichtbestehens kann die Prüfung nach Ablauf
einer von der Prüfungskommission festzusetzenden Frist von min-

destens sechs Monaten einmal wiederholt werden.

Die näheren Bestimmungen über die Zusammensetzung und den

Geschäftsgang der Prüfungskommission und über das Prüfungsver-
fahren und die Prüfungsgebühr werden durch eine vom Bundesrathe

zu erlassende Prüfungsordnung getroffen.

§ 5. Der Patentanwalt ist verpflichtet, seine Berufsthätigkeit
gewissenhaft auszuüben und durch sein Verhalten in Ausübung des
Berufs sowie außerhalb desselben sich der Achtung würdig zu zeigen,
welche sein Beruf erfordert. Er wird auf die Erfüllung dieser Ob-
liegenheiten durch Handschlag verpflichtet. Die Bestimmung des
§ 2 Abs. 2 Ziffer 4 findet Anwendung.

§ 6. Die Eintragung wird vom Patentamte gelöscht:

wenn der Eingetragene es beantragt;

wenn er gestorben ist;

wenn er keinen Wohnsitz im Inlande hat;

wenn er in Folge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung

über sein Vermögen beschränkt ist.

 S—
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§ 7. Die Eintragung ist ferner zu löschen, wenn nachträglich
Thatsachen bekannt werden, welche nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 die

Versagung der Eintragung begründen, oder wenn der Eingetragene
die ihm nach § 5 obliegenden Pflichten verletzt.

 IIlk leichteren Fällen der Pflichtverletzung kann statt der Löschung
in der Liste als Ordnungsstrafe ein Verweis oder eine Geldstrafe bis

zu dreitausend Mark verhängt werden. Geldstrafe kann mit Verweis

verbunden werden.

§ 8. Die Entscheidung in den Fällen des § 7 erfolgt in einem

ehrengerichtlichen Verfahren.
§9. Die Einleitung des Verfahrens wird vom Reichskanzler

verfügt. Derselbe ernennt, falls er eine besondere Voruntersuchung
für erforderlich hält, den untersuchungsführenden Beamten.

Der Angeschuldigte ist über die Anschuldigungspunkte zu hören.

In dem Verfahren kann jederzeit die Vernehmung von Zeugen
und Sachverständigen angeordnet werden. Die Vorschriften der Straf-
prozeßordnung über die Beweisaufnahme und die Vertheidigung
inden entsprechende Anwendung. Als Vertheidiger können Patent-

anwälte nicht zurückgewiesen werden.

§ 10. Zuständig zur Verhandlung und Entscheidung ist das
Ehrengericht. Es besteht aus zwei Mitgliedern des Patentamts,

einem rechtskundigen und einem technischen, sowie drei Patentan-
wälten. Den Vorsitz führt das rechtskundige Mitglied des Pa-
tentamts.

Zu der mündlichen Verhandlung der Sache ist der Angeschuldigte
unter schriftlicher Mittheilung der Anschuldigungspunkte zu laden.

Die Vorschriften der Strafprozeßordnung über Ausschließung

*!r Ablehnung der Gerichtspersonen finden entsprechende Anwen-
g.

Die mündliche Verhandlung ist nicht öffentlich. Das Ehren-
Gericht kann die Oeffentlichkeit der Verhandlung anordnen. Die An-

ordnung muß erfolgen, falls der Angeschuldigte es beantragt, sofern
nicht die Voraussetzungen des § 173 des Gerichtsverfassungsgesetzes!
vorliegen.
ur § 11. Die Entscheidung ist mit Gründen zu versehen, schriftlich

szufertigen und dem Angeschuldigten von Amtswegen zuzustellen.
Dem Angeschuldigten sind im Falle einer zu seinen Ungunsten

Agehenden Entscheidung die baaren Auslagen des Verfahrens zur
Tast zu legen.

1 S. S. 490.

36
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§ 12. Gegen die Entscheidung steht dem Angeschuldigten die

Berufung zu.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach der Zustellung
der Entscheidung schriftlich bei dem Patentamt einzulegen.

Ueber die Berufung entscheidet der Ehrengerichtshof. Er besteht
aus drei Mitgliedern des Patentamts, von denen der Vorsitzende

und ein Mitglied rechtskundig sein müssen, und vier Patentanwälten.
Auf das Verfahren finden die Vorschriften des § 9 Abs. 2, 3 und

der §8 10, 11 entsprechende Anwendung.

§ 13. Stellt der Angeschuldigte vor rechtskräftiger Entscheidung

den Antrag, seinen Namen in der Liste zu löschen, so ist das Ver-
fahren einzustellen. Dem Angeschuldigten fallen die baaren Auslagen

des Verfahrens zur Last.

§ 14. Für jedes Jahr im voraus werden vom Reichskanzler

diejenigen Mitglieder des Patentamts bestimmt, welche nach den
§8 10, 12 an dem Verfahren mitzuwirken haben, und zwanzig Pa-
tentanwälte bezeichnet, von welchen in einer öffentlichen Sitzung der

BeschwerdeabtheilungIdes Patentamts für jede Spruchsitzung die
erforderliche Anzahl von Beisitzern ausgeloost wird.

§ 15. Die Eintragungen und Löschungen in der Liste der Pa-
tentanwälte sind zu veröffentlichen.

§ 16. Die Patentanwälte können für Personen, welche sie mit
ihrer ständigen Vertretung im Verkehre mit dem Patentamte beauf-
tragt haben, die Eintragung in eine besondere Spalte der Liste
nachsuchen. Auf die Eintragung finden die Vorschriften der 88 2
und 3 entsprechende Anwendung. Jedoch genügt es, wenn der Ein-

zutragende das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet und nach Ab-
legung der staatlichen oder akademischen Fachprüfung mindestens ein
Jahr hindurch eine praktische Thätigkeit auf dem Gebiete des gewerb-
lichen Rechtsschutzes ausgeübt hat. Im Uebrigen finden die Vor-
schriften der §§ 5 bis 13 auf diese Personen entsprechende Anwen-

dung.

§ 17. Der Präsident des Patentamts ist befugt, Personen,
welche, ohne in die Liste eingetragen zu sein, die Vertretung vor dem
Patentamte berufsmäßig betreiben, von dem Vertretungsgeschäft
auszuschließen. Auf Rechtsanwälte findet diese Vorschrift keine An-
wendung. ·

8 18. Die berufsmäßige Vertretung anderer Personen vor
dem Patentamte darf Patentanwälten auf Grund der Vorschrift im
§ 35 Abs. 3 der Gewerbeordnung nicht untersagt werden.
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§ 19. Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark und im Unver-

mögensfalle mit Haft wird bestraft, wer, ohne als Patentanwalt

eingetragen zu sein, sich als Patentanwalt bezeichnet oder sich einen
ähnlichen Titel beilegt, durch den der Glaube erweckt wird, der In-
haber sei als Patentanwalt eingetragen.

§ 20. Auf diejenigen, welche zur Zeit des Inkrafttretens dieses
Gesetzes das Vertretungsgeschäft für eigene Rechnung berufsmäßig
betreiben, findet § 17 erst vom 1. April 1901 ab Anwendung. Wer

von ihnen bis dahin die Erfüllung der im § 3 bezeichneten Voraus-

setzungen nachweist und die Zulassung zur Prüfung (8 4) beantragt,
kann, sofern nicht einer der im § 2 Abs. 2 bezeichneten Fälle vor-

liegt, bis zur endgültigen Entscheidung über seine Eintragung in die
Liste vom Vertretungsgeschäfte nicht ausgeschlossen werden.

Wer zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes das Vertretungs-
geschäft für eigene Rechnung seit 1. Januar 1899 berufsmäßig be-
kreibt, ist, sofern seine Geschäftsführung und sein Verhalten in Aus-
übung des Berufs sowie außerhalb desselben zu erheblichen Anstän-

en keinen Anlaß gegeben hat, auf Antrag in die Liste der Patent-
anwälte einzutragen, auch wenn er die in den 8§§ 3 und 4 bezeich-

neten Voraussetzungen nicht erfüllt.
Der Antrag, über welchen die Prüfungskommission beschließt, ist

spätestens bis zum 1. April 1901 zu stellen. Gegen eine den Antrag

ablehnende Entscheidung steht dem Antragsteller die Beschwerde zu.
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach der Zustellung der
Entscheidung schriftlich bei dem Patentamt anzumelden. UeberdieBe-
schwerde entscheidet endgültig der Ehrengerichtshof (8 12 Abs. 3).

Auf das Verfahren finden die Vorschriften des § 9 Abs. 2, 3 und
er 88 10, 11 entsprechende Anwendung. Bis zur endgültigen Ent-

scheidung kann der Antragsteller vom Vertretungsgeschäfte nicht

ausgeschlossen werden.
b § 21. Wer seit dem 1. Januar 1899 das Vertretungsgeschäft

alkufsmäßig, wenn auch nicht auf eigene Rechnung, betreibt, oder wer
is technischer Beamter im Patentamte mindestens zwei Jahre

hindurch thätig gewesen ist, kann, sofern er durch seine Thätigkeit
und durch sein Verhalten zu erheblichen Anständen keinen Anlaß

aden hat, auf seinen Antrag das Zeugniß über die Befähigung
“ ständiger Vertreter eines Patentanwalts (8 16) erhalten, auch
undn er die Voraussetzungen des §3nicht erfüllt. Auf den Antrag

das weitere Verfahren finden die Vorschriften des § 20 Abs. 3

nwendung.
Wer das Zeugniß erhalten hat, ist auf Antrag eines Patent-
alts, der ihn mit seiner ständigen Vertretung beauftragt hat, inanw
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die besondere Spalte der Liste (8 16) einzutragen. Auf seinen eigenen
Antrag ist er zur Prüfung (8 4) zuzulassen und im Falle des Be-
stehens der Prüfung, sofern nicht einer der im § 2 Abs. 2 vor-

gesehenen Hinderungsgründe vorliegt, als Patentanwalt einzutragen.
Eine Entbindung von der Prüfung kann durch einstimmigen

Beschluß der Prüfungskommission erfolgen, wenn der Besitz der er-

forderlichen Kenntnisse durch die bisherige Thätigkeit dargethan ist.
Ein hierauf bezüglicher Antrag ist spätestens bis zum 1. Oktober
1901 zu stellen

§ 22. Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1900 in Kraft.

Solange die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderliche An-
zahl von Patentanwälten in die Liste noch nicht eingetragen ist,
werden an deren Stelle durch den Reichskanzler Personen bestellt,

welche bisher Andere in Angelegenheiten des gewerblichen Rechts-
schutzes für eigene Rechnung berufsmäßig vertreten haben.

X4

Gesetz, betr. den Schutz von Gebrauchsmustern.

Vom 1. Juni 1891. (RE#Bl 290.)

§ 1. Modelle von Arbeitsgeräthschaften oder Gebrauchsgegen-

ständen oder von Theilen derselben werden, insoweit sie dem Arbeits-
oder Gebrauchszweck durch eine neue Gestaltung, Anordnung oder

Vorrichtung dienen sollen, als Gebrauchsmuster nach Maßgabe dieses

Gesetzes geschützt.
Modelle gelten insoweit nicht als neu, als sie zur Zeit der

auf Grund dieses Gesetzes erfolgten Anmeldung bereits in öffent-
lichen Druckschriften beschrieben oder im Inlande offenkundig be-

nutzt sind.

§ 2. Modelle, für welche der Schutz als Gebrauchsmuster ver-
langt wird, sind bei dem Patentamt schriftlich anzumelden.

Die Anmeldung muß angeben, unter welcher Bezeichnung das
Modell eingetragen werden und welche neue Gestaltung oder Vor-

richtung dem Arbeits= oder Gebrauchszweck dienen soll.
Jeder Anmeldung ist eine Nach= oder Abbildung des Modells

beizufügen.
Ueber die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung trifft das

Patentamt Bestimmung.
Gleichzeitig mit der Anmeldung ist für jedes angemeldete Modell

eine Gebühr von fünfzehn Mark einzuzahlen.
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8 3. Entspricht die Anmeldung den Anforderungen des 82,

so fuat das Patentamt die Eintragung in die Rolle für Gebrauchs-
muster.

Die Eintragung muß den Namen und Wohnsitz des Anmelders
sowie die Zeit der Anmeldung angeben.

Die Eintragungen sind durch den Reichs-Anzeiger in bestimmten
Fristen bekannt zu machen.

Aenderungen in der Person des Eingetragenen werden auf An-
trag in der Rolle vermerkt.

Die Einsicht der Rolle sowie der Anmeldungen, auf Grund deren
die Eintragungen erfolgt sind, steht jedermann frei.

§ 4. Die Eintragung eines Gebrauchsmusters im Sinne des
§#hat die Wirkung, daß dem Eingetragenen ausschließlich das Recht

zusteht, gewerbsmäßig das Muster nachzubilden, die durch Nach-
bildung hervorgebrachten Geräthschaften und Gegenstände in Verkehr
u bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen.

Das durch eine spätere Anmeldung begründete Recht darf, soweit.
es in das Recht des auf Grund früherer Anmeldung Eingetragenen

eingreift, ohne Erlaubniß des letzteren nicht ausgeübt werden.
Wenn der wesentliche Inhalt der Eintragung den Beschreibungen,

Beichnungen, Modellen, Geräthschaften oder Einrichtungen eines An-
ereu ohne Einwilligung desselben entnommen ist, so tritt dem Ver-

letzten gegenüber der Schutz des Gesetzes nicht ein.

 8§85. Sopweit ein nach § 4 begründetes Recht in ein Patent
Eeingreift, dessen Anmeldung vor der Anmeldung des Modells erfolgt
ist, darf der Eingetragene das Recht ohne Erlaubniß des Patent-
mnhabers nicht ausüben.

Imgleichen darf, soweit in ein nach § 4 begründetes Recht durch
an später angemeldetes Patent eingegriffen wird, das Recht aus diesem

atent ohne Erlaubniß des Eingetragenen nicht ausgeübt werden.

8 6. Liegen die Erfordernisse des § 1 nicht vor, so hat jeder-
mann gegen den Eingetragenen Anspruch auf Löschung des Ge-

brauchsmusters.
Im Falle des 8 4 Absatz 3 steht dem Verletzten ein Anspruch

auf Löschung zu. ·

di § 7. Das durch die Eintragung begründete Recht geht auf
onk Erben über und kann beschränkt oder unbeschränkt durch Vertrag

er Verfügung von Todeswegen auf Andere übertragen werden.

gei § 8. Die Dauer des Schutzes ist drei Jahre; der Lauf dieser
eit beginnt mit dem auf die Anmeldung folgenden Tage. Bei
ahlung einer weiteren Gebühr von sechzig Mark vor Ablauf der
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Zeit tritt eine Verlängerung der Schutzfrist um drei Jahre ein. Die

Verlängerung wird in der Rolle vermerkt.

Wenn der Eingetragene während der Dauer der Frist auf den

Schutz Verzicht leistet, so wird die Eintragung gelöscht.
Die nicht in Folge von Ablauf der Frist stattfindenden Löschungen

von Eintragungen sind durch den Reichs-Anzeiger in bestimmten
Fristen bekannt zu machen.

§ 9. Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit den Be-

stimmungen der §§ 4 und 5 zuwider ein Gebrauchsmuster in Be-

nutzung nimmt, ist dem Verletzten zur Entschädigung verpflichtet.
Die Klagen wegen Verletzung des Schutzrechts verjähren rück-

sichtlich jeder einzelnen dieselbe begründenden Handlung in drei
Jahren.

§ 10. Wer wissentlich den Bestimmungen der §8§ 4 und 5 zu-

wider ein, Gebrauchsmuster in Benutzung nimmt, wird mit Geldstrafe
bis zu fünftausend Mark oder mit Gefängniß bis zu einem Jahre

bestraft.
Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurück-

nahme des Antrags ist zulässig.
Wird auf Strafe erkannt, so ist zugleich dem Verletzten die

Befugniß zuzusprechen, die Verurtheilung auf Kosten des Verur-
theilten öffentlich bekannt zu machen. Die Art der Bekanntmachung

sowie die Frist zu derselben ist im Urtheil zu bestimmen.
§ 11. Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Ent-

schädigung kann auf Verlangen des Beschädigten neben der Strafe
auf eine an ihn zu erlegende Buße bis zum Betrage von zehntausend

Mark erkannt werden. Für diese Buße haften die zu derselben Ver-

urtheilten als Gesammtschuldner.
Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren

Entschädigungsanspruchs aus.
§ 12. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch

Klage oder Widerklage ein Anspruch auf Grund der Bestimmungen
dieses Gesetz geltend gemacht ist, wird die Verhandlung und Ent-
scheidung letzter Instanz im Sinne des § 8 des Einführungsgesetzes

zum Gerichtsverfassungsgesetze dem Reichsgericht zugewiesen.
§ 13. Wer im Inlande einen Wohnsitz oder eine Niederlassung

nicht hat, kann nur dann den Anspruch auf den Schutz dieses Ge-
setzes geltend machen, wenn in dem Staate, in welchem sein Wohn-
sitz oder seine Niederlassung sich befindet, nach einer im Reichs-Gesetz-
blatt enthaltenen Bekanntmachung deutsche Gebrauchsmuster einen
Schutz genießen.

Wer auf Grund dieser Bestimmung eine Anmeldung bewirkt,
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muß gleichzeitig einen im Inlande wohnhaften Vertreter bestellen.
ame und Wohnort des Vertreters werden in die Rolle eingetragen.

Der eingetragene Vertreter ist zur Vertretung des Schutzberechtigten
in den das Gebrauchsmuster betreffenden Rechtsstreitigkeiten und zur

Stellung von Strafanträgen befugt. Der Ort, wo der Vertreter
seinen Wohnsitz hat, und in Ermangelung eines solchen der Ort, wo
das Patentamt seinen Sitz hat, gilt im Sinne des § 24 der Civil-

feohefordnung' als der Ort, wo der Vermögensgegenstand sich be-
indet.

§ 14. Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Be-
stimmungen über die Einrichtung und den Geschäftsgang des Patent-

amts werden durch Kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des
Bundesraths getroffen.

§ 15. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Oktober 1891 in Kraft.

X5

Verordnung zur Ausführung des Patentgesetzes vom7. April
891 und des Gesetzes, betr. den Schutz von Gebrauchsmustern,

vom 1. Juni 1891.

Vom 11. Juli 1891. (R#l 349.) 25. Oktober 1899. (RGBl 661.)
29. April 1904. (RGBl 157.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
on Preußen 2c., verordnen auf Grund der Bestimmungen im 8 17

des Patentgesetzes vom 7. April 1891 (Reichs-Gesetzbl. S. 79) und
un § 14 des Gesetzes, betr. den Schutz von Gebrauchsmustern, vom

l. Juni 1891 (Reichs-Gesetzbl. S. 290) im Namen des Reichs,

nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths, was folgt:

I. Patentangelegenheiten.

8 1. Im Patentamt werden für die Patentanmeldungen vier
Abtheilungen gebildet,.: welche die Bezeichnung „Anmeldeabtheilung“

führenund durch den Zusatz I, II, III, IV unterschieden werden.

Jett § 23 (s. oben S. 550).
5- Verordnung zur Ausführung des Patentgesetzes vom
April 1891. Vom 5. Juni 1897. (RGMl 473.)

the- § 1. Im Patentamte wird für die Patentanmeldungen eine weitere Ab-
heilung gebildet, welche die Bezeichnung

führt Anmeldeabtheilung V

fü d 2. Für Beschwerden gegen Beschlüsse der Anmeldeabtheilung V sowie
enr ie Erstattung von Gutachten innerhalb des der Anmeldeabtheilung V zu-

gewiesenen Geschäftskreises ist die Beschwerdeabtheilung II zuständig.
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Der Reichskanzler bestimmt, für welche Gebiete der Technik eine

jede der Abtheilungen zuständig ist.
Zu dem Geschäftskreis der Anmeldeabtheilungen gehören auch

die Beschlüsse über Eintragungen und Löschungen in der Patentrolle

(§ 19 des Patentgesetzes) für das einer jeden Abtheilung zuge-

wiesene Gebiet der Technik.

§ 2. Für Beschwerden gegen die Beschlüsse der Anmeldeab-

theilungen und der Nichtigkeitsabtheilung (88 16, 26 des Patent-

gesetzes werden zwei Abtheilungen gebildet, welche die Bezeichnung
„Beschwerdeabtheilung“ führen und durch den Zusatz 1 und II unter-

schieden werden.

Die Beschwerdeabtheilung 1 ist zuständig für Beschwerden gegen
Beschlüsse der Anmeldcabtheilungen1und 11, sowie für Beschwerden
gegen Beschlüsse der Nichtigkeitsabtheilung. Die Beschwerdeabthei-

lung IIeist zuständig für Beschwerden gegen Beschlüsse der Anmelde-
abtheilungen III und IV.

Die Beschwerdeabtheilungen sind außerdem, und zwar jede inner-
halb des durch Absatz 2 festgesetzten Geschäftskreises, zuständig für die
vom Patentamt abzugebenden Gutachten.

Desgl. vom 6. Mai 1899 (Rl 283):

§ 1. Im Patentamte wird für die Patentanmeldungen eine weitere

Abtheilung gebildet, welche die Bezeichnung
Anmeldeabtheilung VI

führt.
§ 2. Jür Beschwerden gegen Beschlüsse der Anmeldeabtheilung VI sowie

für die Erstattung von Gutachten innerhalb des der Anmeldeabtheilung VI zu-

gewiesenen Geschäftskreises ist die Beschwerdeabtheilung II zuständig.

Desgl. v. 26. Mai 1902 (REBl 169):

§ 1. Im Patentamte werden für die Patentanmeldungen zwei weitere

Abtheilungen gebildet, welche die Bezeichnung
Anmeldeabtheilung IX und

Anmeldeabtheilung X

führen.
8 2. Für Beschwerden gegen Beschlüsse der Anmeldeabtheilungen IX und K

sowie für die Erstattung von Gutachten innerhalb des denselben zugewiesenen
Geschäftskreises ist bezüglich der Anmeldeabtheilung IX die Beschwerdeabtheilung!
und bezüglich der AnmeldeabtheilungXdie Beschwerdeabtheilung II zuständig-

Desgl. v. 14. Mai 1908 (Rl. 213):

§ 1. Im Patentamte wird für die Patentanmeldungen eine weitere

Abteilung gebildet, welche die Bezeichnung „Anmeldeabteilung XI“ führt.
§ 2. Für Beschwerden gegen Beschlüsse der Anmeldeabteilung XI sowie

für Gutachten innerhalb ihres Geschäftskreises ist die Beschwerdeabteilung II

zuständig.
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§ 3. Meinungsverschiedenheiten zwischen mehreren Abtheilungen
über die Zuständigkeit werden von dem Präsidenten entschieden.

Für Anträge oder Gesuche, welche andere als die in den 88§ 1
und 2 bezeichneten Angelegenheiten betreffen, wird die Zuständigkeit

don dem Präsidenten bestimmt.

§ 4. Die Geschäftsleitung in den Anmeldeabtheilungen steht
dem zum Vorsitze berufenen rechtskundigen oder technischen Mit-
gliede, die Geschäftsleitung in den Beschwerdeabtheilungen und in
der Nichtigkeitsabtheilung dem Präsidenten zu. Ueber die Vertretung

des Präsidenten im Vorsitz trifft der Reichskanzler Bestimmung.
 8§5. Die Zuweisung der Mitglieder an die Abtheilungen er-

solgt durch den Reichskanzler.
Im Falle des Todes, der Erkrankung oder der längeren Ab-

wesenheit eines Mitglieds können in die davon betroffene Abthei-
lung, solange das Bedürfniß dieses erfordert, durch den Präsidenten
Mitglieder anderer Abtheilungen zur Aushülfe berufen werden.

 8§6. In den Abtheilungen trifft der Vorsitzende die für den
Gortgang der Sachen erforderlichen Verfügungen.

In den Anmeldeabtheilungen bezeichnet er für jede Klasse der
Anmeldungen im Voraus das Mitglied, welchem die Vorprüfung
8 21 des Patentgesetzes) obliegt, sowie einen weiteren Berichterstatter
für das Verfahren nach Erlaß des Vorbescheides.

In den Beschwerdeabtheilungen und in der Nichtigkeitsabtheilung
bezeichnet der Präsident für jede Klasse im Voraus zwei Berichterstatter.

An Stelle der hiernach berufenen Mitglieder können für den
eizelnen Fall andere Berichterstatter bezeichnet werden.

Die Berichterstatter halten den mündlichen Vortrag in der
Sitzung und entwerfen alle Beschlüsse und Entscheidungen. Der Vor-
iitende prüft die Entwürfe und stellt sie fest. Ueber sachliche

keinungsverschiedenheiten beschließt die Abtheilung.
u 8 7. In den Anmeldeabtheilungen bedarf es der Berathung

nd Abstimmung in einer Sitzung für Beschlüsse über die Bekannt-

machung der Anmeldung sowie für Beschlüsse, durch welche die An-
meldung oder ein Einspruch ganz oder theilweise zurückgewiesen wird.

— Für die Beschlüsse der Beschwerdeabtheilungen, durch welche eine
auf Grund des § 16 des Patentgesetzes erhobene Beschwerde erledigt

ird, sowie für die nach §§ 26, 29 und 30 des Patentgesetzes er-

gebenden Entscheidungen der Beschwerdeabtheilungen und der Nichtig-
eitsabtheilung bedarf es der Berathung und Abstimmung in einer

- An den Entscheidungen nehmen außer dem Präsidenten
best dem weiteren rechtskundigen Mitgliede die beiden für die Sache

h e ten Berichterstatter und ein drittes, von dem Präsidenten vor—
er bestimmtes technisches Mitglied Theil.
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(Zusatz der V. v. 29./4. 1904 [RG#Bl 157):

Soweit über Beschwerden auf Grund des § 26 des Patentgesetzes

zu entscheiden ist, kann die Vertretung des Präsidenten im Vorsitz

auch einem technischen Mitglied übertragen werden; in diesem Falle
nehmen an der Entscheidung außer dem Vorsitzenden und den beiden

Berichterstattern zwei rechtskundige Mitglieder teil.
8 8. Bei den Abstimmungen entscheidet die absolute Mehrheit

der Stimmen, bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden.

Ist eine Anhörung der Betheiligten (Patentgesetz § 25, § 26
Absatz 3, § 30 Absatz 2) vorhergegangen, so kann ein Mitglied,
welches hierbei nicht zugegen gewesen ist, an der Abstimmung nicht

theilnehmen.
§ 9. Dem Präsidenten liegt es ob, auf eine gleichmäßige Be-

handlung der Geschäfte und auf die Beobachtung gleicher Grundsätze
hinzuwirken. Zu diesem Behufe ist er befugt, den Berathungen aller
Abtheilungen beizuwohnen, auch sämmtliche Mitglieder zu Plenar-
versammlungen zu vereinigen und die Berathung des Plenums über

die ihm vorgelegten Fragen herbeizuführen.
§ 10. Die Sitzungen der Abtheilungen finden der Regel nach

an bestimmten Tagen und zu bestimmten Stunden statt. Die Ver-

fügung darüber steht dem Präsidenten zu.
8 11. Die Ausfertigungen der Beschlüsse und Entscheidungen

der Abtheilungen erhalten die Unterschrift: „Kaiserliches Patentamt“
und zusätzlich die vorschriftsmäßige Bezeichnung der Abtheilung.

§ 12. Für das Zustellungswesen gelten folgende Vorschriften:
1. Zustellungen, welche den Lauf der im § 26 Absatz 1 des Patent-

gesetzes bezeichneten Frist bedingen, sowie Zustellungen in dem
Verfahren vor der Nichtigkeitsabtheilung erfolgen durch die
Post. Auf die Zustellungen finden die Vorschriften der Civil-
prozeßordnung! mit nachstehenden Maßgaben Anwendung.

Der vom Präsidenten bestimmte Beamte trägt für die

Bewirkung der Zustellung Sorge und beglaubigt die zu über-
gebenden Abschriften. Er übergiebt die Schriftstücke in einem
verschlossenen, mit der Adresse der Person, an welche zugestellt
werden soll, sowie mit der Geschäftsnummer versehenen Brief-
umschlag der Post zur Zustellung. Auf den Briefumschlag wird
der Vermerk gesetzt: „Vereinfachte Zustellung“. Eine Be-
scheinigung der Uebergabe an die Post (88 177, 179 CPO)2

ist nicht erforderlich.

—.e

–

——

1 88 166 bis 213.

2 Jetzt 88 194, 196.
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Die von dem Postboten aufzunehmende Zustellungsurkunde
muß die Adresse und die Geschäftsnummer des Briefes, den
Ort und die Zeit der Zustellung sowie die Person, welcher
zugestellt ist, und wenn die Zustellung nicht an den Adressaten

persönlich erfolgt ist, den Grund hiervon angeben. Die Ur-
kunde ist von dem Postboten zu unterschreiben. Abschrift der

Zustellungsurkunde wird nicht übergeben. Der Tag der Zu-
stellung ist von dem Postboten auf dem Briefumschlag zu
vermerken.

2. Zustellungen, welche den Lauf sonstiger Fristen bedingen, er-

folgen mittelst eingeschriebenen Briefes.
Kann in den Fällen der Nr. 1 und 2 eine Zustellung im

Inlande nicht erfolgen, so wird sie durch Aufgabe zur Post
nach Maßgabe der §§ 161, 175 CPO bewirkt.
§ 13. Zeugen und Sachverständige erhalten Gebühren nach

Maßgabe der Gebührenordnung vom 30. Juni 1878 (RGl S. 173).2

§ 14. Zu den Kosten des Verfahrens, über welche das Patent-
amt nach § 26 Absatz 5 und 8§ 31 des Patentgesetzes zu bestimmen
hat, gehören außer den aus der Kasse des Patentamts bestrittenen

Uslagen diejenigen den Betheiligten erwachsenen Kosten, welche nach
reiem Ermessen des Patentamts zur zweckentsprechenden Wahrung

der Ansprüche und Rechte nothwendig waren.
§ 15. Ist eine Patentgebühr (8 8 Absatz 2 des Patentgesetzes)

nicht innerhalb sechs Wochen nach der Fälligkeit entrichtet, so benach-
richtigt das Patentamt hiervon den Patentinhaber.

nichns dem Umstande, daß der Patentinhaber eine Benachrichtigung
—erhält, erwachsen Rechtsfolgen nicht.

1 Jetzt §§ 175, 192. 8§ 175 (161): Der Zustellungsbevollmächtigte ist
der nächsten gerichtlichen Verhandlung oder, wenn die Partei vorher dem

nihner einen Schriftsatz zustellen läßt, in diesem zu benennen. Geschieht dies

in 1 so können alle späteren Zustellungen bis zur nachträglichen Benennung
er Art bewirkt werden, daß der Gerichtsvollzieher das zu übergebende

criftstück unter der Adresse der Partei nach ihrem Wohnorte zur Post giebt.

e Zustellung wird mit der Aufgabe zur Post als bewirkt angesehen, selbst
enn die Sendung als unbestellbar zurückkommt.

Die Postsendungen sind mit der Bezeichnung „Einschreiben“ zu versehen,
enn die Partei es verlangt und zur Zahlung der Mehrkosten sich bereit erklärt.

so 8 192 [175]: Ist die Zustellung durch Aufgabe zur Post (§ 175) erfolgt,
graptuß die Zustellungsurkunde den Bestimmungen des vorstehenden Para-
s- hen unter Nr. 2, 3, 7 entsprechen und außerdem ergeben, zu welcher

rcenune welcher Adresse und bei welcher Postanstalt die Aufgabe ge-

Neu publiziert durch Bek. 20./5. 98 (K Bl 689).

bei
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§ 16. Die Orte außerhalb Berlins, an welchen eine Aus-

legung der Patentmeldungen erfolgen soll, sowie die Art und Zeit-
dauer dieser Auslegung werden vom Reichskanzler bezeichnet. Wenn
eine Auslegung an diesen Orten unterbleibt, so wird dadurch ein

Mangel des Verfahrens nicht begründet.
§ 17. Der Präsident verfügt im Einvernehmen mit der für

die Anmeldung zuständigen Abtheilung über Modelle und Proben,
deren Rückgabe nicht binnen sechs Monaten nach endgültiger Ab-
weisung der Anmeldung oder nach der Bekanntmachung von der

Ertheilung des Patents (§ 27 Absatz 1 des Patentgesetzes) be-
antragt ist.

§ 18. Soweit für Patentangelegenheiten aus der Zeit vor dem

1. Oktober 1891 Uebergangsbestimmungen erforderlich sind, werden
dieselben vom Reichskanzler erlassen.

II. Angelegenheiten des Gebrauchsmusterschutzes.

§ 19. Für Anträge in Sachen des Schutzes von Gebrauchs-
mustern wird in dem Patentamt eine besondere Anmeldestelle errichtet.

Die Leitungdieser Stelle liegt einem von dem Reichskanzler

bezeichneten rechtskundigen Mitgliede ob.
Im Falle einer Verhinderung dieses Mitglieds kann der Prä-

sident einem anderen rechtskundigen Mitgliede die Vertretung über-

tragen.
§ 20. Die Verfügungen der Anmeldestelle erhalten die Unter-

schrift: „Kaiserliches Patentamt, Anmeldestelle für Gebrauchsmuster“.
§ 21. Ueber Vorstellungen gegen die Verfügung der Anmelde-

stelle befindet der Präsident.
§ 22. Aenderungen in der Person des Eingetragenen oder des

nach § 13 Absatz 2 des Gesetzes vom 1. Juni 1891 bestellten Ver-

treters, welche in der Rolle vermerkt werden sollen, sind in beweisen-

der Form zur Kenntniß des Patentamts zu bringen.
§ 23. Nach der Eintragung in der Rolle erhält der Ein-

getragene eine Ausfertigung des Eintragungsvermerks.
§ 24. Der Präsident verfügt über Modelle, deren Rückgabe

nicht binnen vier Jahren nach Ablauf der Schutzfrist beantragt wird.

III. Gemeinschaftliche Bestimmungen.

§ 25. Die Einrichtung des Bureaus, die Verwaltung der
Kasse, der Bibliothek und der Sammlungen werden durch den Prä-
sidenten geordnet. Der Präsident erläßt die erforderlichen Geschäfts-
anweisungen.

8 26. Die Leitung und Beaufsichtigung des gesammten Ge-
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schäftsbetriebs steht dem Präsidenten zu. Er verfügt in allen Ver—

waltungsangelegenheiten.
§ 27. Sämmtliche eingehende Geschäftssachen werden, ohne

Rücksicht auf ihren verschiedenen Inhalt, nach der Zeit ihres Ein-
gangs mit einer laufenden Nummer, als Geschäftsnummer, und mit
dem Datum bezeichnet.

Geschäftssachen, welche während der Dienststunden eingehen, sind
alsbald, andere Geschäftssachen bei dem Wiederbeginn der Dienst-
tunden von dem dazu bestimmten Beamten hiernach zu bezeichnen.

Wenn die Reihe des Eingangs nicht feststeht, so sind sie nach der
Reihe, in welcher sie von dem Beamten übernommen werden, mit

er Bezeichnung zu versehen.
Von zwei an demselben Tage an das Patentamt gelangten Ge-

schäftssachen gilt diejenige als später eingegangen, welche die höhere
eschäftsnummer trägt.
„8 28. Vertreter in Patentangelegenheiten und in Angelegen-

heiten des Gebrauchsmusterschutzes haben dem Patentamt gegenüber
ihre Bevollmächtigung durch eine Vollmacht nachzuweisen.

Die Vollmachten müssen auf prozeßfähige, mit ihrem bürger-
iun Namen bezeichnete Personen lauten.

Sind mehrere Personen bevollmächtigt, so gelten dieselben für
gt, sowohl gemeinschaftlich als auch einzeln die Vertretung wahr-

zunehmen. Eine abweichende Bestimmung dürfen die Vollmachten
nicht enthalten.

be; §29. Das Patentamt kann nach seinem Ermessen von den
Ei ihm beruhenden Eingaben und Verhandlungen, soweit die Ein-

sicht in dieselben gesetzlich nicht beschränkt ist, an Jedermann Ab-

riften und Auszüge gegen Einzahlung der Kosten ertheilen.

Re; 8 30. Das Siegel des Patentamts enthält in der Mitte den
leichsadler und in der Umschrift die Worte „Kaiserliches Patentamt“.

liche
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Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen.

Vom 12. Mai 1894. (RGl 441.)

w § 1. Wer in seinem Geschäftsbetriebe zur Unterscheidung seiner

* von den Waaren Anderer eines Waarenzeichens sich be-

anmen will, kann dieses Zeichen zur Eintragung in die Zeichenrolle
en.

An 8 2. Die Zeichenrolle wird bei dem Patentamt geführt. Die
meldung eines Waarenzeichens hat schriftlich bei dem Patentamt



——

576 AnhangX6. Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen v. 12. Mai 1894. 83.4.
———
.

zu erfolgen. Jeder Anmeldung muß die Bezeichnung des Geschäfts-
betriebs, in welchem das Zeichen verwendet werden soll, ein Ver-
zeichniß der Waaren, für welche es bestimmt ist, sowie eine deutliche
Darstellung und soweit erforderlich eine Beschreibung des Zeichens
beigefügt sein.

Das Patentamt erläßt Bestimmungen über die sonstigen Er-
fordernisse der Anmeldung.

Für jedes Zeichen ist bei der Anmeldung eine Gebühr von
dreißig Mark, bei jeder Erneuerung der Anmeldung eine Gebühr
von zehn Mark zu entrichten. Führt die erste Anmeldung nicht zur
Eintragung, so werden von der Gebühr zwanzig Mark erstattet.

§ 3. Die Zeichenrolle soll enthalten:
1. den Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung;
2. die nach § 2 Absatz 1 der Anmeldung beizufügenden An-

gaben;
3. Namen und Wohnort des Zeicheninhabers und seines etwaigen

Vertreters, sowie Aenderungen in der Person, im Namen
oder im Wohnorte des Inhabers oder des Vertreters;

4. den Zeitpunkt einer Erneuerung der Anmeldung;
5. den Zeitpunkt der Löschung des Zeichens.

Die Einsicht der Zeichenrolle steht Jedermann frei.
Jede Eintragung und jede Löschung wird amtlich bekannt ge-

macht. Das Patentamt veröffentlicht in regelmäßiger Wiederholung
Uebersichten über die in der Zwischenzeit eingetragenen und ge-
löschten Zeichen. "

§ 4. Die Eintragung in die Rolle ist zu versagen für Frei-

zeichen, sowie für Waarenzeichen,
1. welche ausschließlich in Zahlen, Buchstaben oder solchen

Wörtern bestehen, die Angaben über Art, Zeit und Ort der

Herstellung, über die Beschaffenheit, über die Bestimmung,
über Preis-, Mengen= oder Gewichtsverhältnisse der Waaré

enthalten;
2. welche in= und ausländische Staatswappen! oder Wappen

eines inländischen Ortes, eines inländischen Gemeinde= oder

weiteren Kommunalverbandes enthalten;

3. welche Aergerniß erregende Darstellungen oder solche An-
gaben enthalten, die ersichtlich den thatsächlichen Verhält-
nissen nicht entsprechen und die Gefahr einer Täuschung

begründen.
1 Vgl. Allerh. Erlaß betr. den Gebrauch des Kaiserlichen Adlers (vgl.

Allerh. Erlaß 3./8. 71 RGBl 318)) zur Bezeichnung von Waaren oder Eti-

quetten 16./3. 72 (Rl 90); Bekanntm. dazu 11./4. 72 (Rel 98).
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Zeichen, welche gelöscht sind, dürfen für die Waaren, für welche
sie eingetragen waren, oder für gleichartige Waaren zu Gunsten

eines anderen, als des letzten Inhabers erst nach Ablauf von zwei
Jahren seit dem Tage der Löschung von Neuem eingetragen werden.

§ 5. Erachtet das Patentamt, daß ein zur Anmeldung ge-
brachtes Waarenzeichen mit einem anderen, für dieselben oder für
gleichartige Waaren auf Grund des Gesetzes über Markenschutz vom
30. November 1874 (Rel S. 143) oder auf Grund des gegen-

wärtigen Gesetzes früher angemeldeten Zeichen übereinstimmt, so
macht es dem Inhaber dieses Zeichens hiervon Mittheilung. Erhebt

derselbe nicht innerhalb eines Monats nach der Zustellung Wider-
spruch gegen die Eintragung des neu angemeldeten Zeichens, so ist

as Zeichen einzutragen. Im anderen Falle entscheidet das Patent-
amt durch Beschluß, ob die Zeichen übereinstimmen.
Aus dem Unterbleiben der im ersten Absatz vorgesehenen Mit-

theilung erwächst ein Ersatzanspruch nicht.
 8§ 6. Wird durch den Beschluß (§ 5 Absatz 1) die Ueber-

einstimmung der Zeichen verneint, so ist das neuangemeldete Zeichen
einzutragen.

Wird durch den Beschluß die Uebereinstimmung der Zeichen
festgestellt, so ist die Eintragung zu versagen. Sofern der Anmelder

geltend machen will, daß ihm ungeachtet der durch die Entscheidung
6s Patentamts festgestellten Uebereinstimmung ein Anspruch auf

ie Eintragung zustehe, hat er diesen Anspruch im Wege der Klage
zegenüber dem Widers prechenden zur Anerkennung zubringen. Die Ein-
kagung auf Grund einer zu seinen Gunsten ergehenden Entscheidung

wird unter dem Zeitpunkte der ursprünglichen Anmeldung bewirkt.

§. Das durch die Anmeldung oder Eintragung eines Waaren-
Feichens begründete Recht geht auf die Erben über und kann durch

. ertrag oder durch Verfügung von Todeswegen auf Andere über-
ragen werden. Das Recht kann jedoch nur mit dem Geschäftsbetriebe,

zu welchem das Waarenzeichen gehört, auf einen Anderen übergehen.

er Uebergang wird auf Antrag des Rechtsnachfolgers in der

ahenrolle vermerkt, sofern die Einwilligung des Berechtigten in
P“ beisender Form beigebracht wird. Ist der Berechtigte verstorben,

ist der Nachweis der Rechtsnachfolge zu führen.

kan rolange der Uebergang in der Zeichenrolle nicht vermerkt ist,
ei  er Rechtsnachfolger sein Recht aus der Eintragung des Waaren-

Vens nicht geltend machen.

stella erfügungen und Beschlüsse des Patentamts, welche einer Zu-
ein ng an den Inhaber des Zeichens bedürfen, sind stets an den

Getragenen Inhaber zu richten. Ergiebt sich, daß derselbe ver-
Sriedberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. « 37
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storben ist, so kann das Patentamt nach seinem Ermessen die Zu-
stellung als bewirkt ansehen oder zum Zweck der Zustellung an die

Erben deren Ermittelung veranlassen.

§ 8. Auf Antrag des Inhabers wird das Zeichen jederzeit
in der Rolle gelöscht.

Von Amtswegen erfolgt die Löschung:
1. wenn seit der Anmeldung des Zeichens oder seit ihrer Er-

neuerung zehn Jahre verflossen sind;
2. wenn die Eintragung des Zeichens hätte versagt werden

müssen.
Soll die Löschung ohne Antrag des Inhabers erfolgen, so giebt

das Patentamt diesem zuvor Nachricht. Widerspricht er innerhalb

eines Monats nach der Zustellung nicht, so erfolgt die Löschung.
Widerspricht er, so faßt das Patentamt Beschluß. Soll in Folge
Ablaufs der zehnjährigen Frist die Löschung erfolgen, so ist von
derselben abzusehen, wenn der Inhaber des Zeichens bis zum

Ablauf eines Monats nach der Zustellung unter Zahlung einer

Gebühr von zehn Mark neben der Erneuerungsgebühr die Erneuerung

der Anmeldung nachholt; die Erneuerung gilt dann als an dem

Tage des Ablaufs der früheren Frist geschehen.

§ 9. Ein Dritter kann die Löschung eines Waarenzeichens

beantragen:
1. wenn das Zeichen für ihn auf Grund einer früheren An-

meldung für dieselben oder für gleichartige Waaren in der
Zeichenrolle oder in den nach Maßgabe des Gesetzes über
den Markenschutz vom 30. November 1874 geführten Zeichen-

registern eingetragen steht;
wenn der Geschäftsbetrieb, zu welchem das Waarenzeichen

gehört, von dem eingetragenen Inhaber nicht mehr fort-
gesetzt wird;

3. wenn Umstände vorliegen, aus denen sich ergiebt, daß der

Inhalt des Waarenzeichens den thatsächlichen Verhältnissen
nicht entspricht und die Gefahr einer Täuschung begründet.

Hat ein nach dem Gesetze über Markenschutz vom 30. Novem-
ber 1874 von der Eintragung ausgeschlossenes Waarenzeichen bis

zum Erlaß des gegenwärtigen Gesetzes innerhalb betheiligter Ver-
kehrskreise als Kennzeichen der Waaren eines bestimmten Geschäfts-

betriebes gegolten, so kann der Inhaber des letzteren, falls das
Zeichen nach Maßgabe des gegenwärtigen Gesetzes für einen An-
deren in die Zeichenrolle eingetragen wird, bis zum 1. Oktober 1895

die Löschung beantragen. Wird dem Antrage stattgegeben, so darf

po
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das Zeichen für den Antragsteller schon vor Ablauf der im § 4
Absatz 2 bestimmten Frist in die Zeichenrolle eingetragen werden.

Der Antrag auf Löschung ist im Wege der Klage geltend zu
machen und gegen den eingetragenen Inhaber oder, wenn dieser ge-
storben, gegen dessen Erben zu richten.

Hat vor oder nach Erhebung der Klage ein Uebergang des
Waarenzeichens auf einen Anderen stattgefunden, so ist die Ent-
scheidung in Ansehung der Sache auch gegen den Rechtsnachfolger
wirksam und vollstreckbar. Auf die Befugniß des Rechtsnachfolgers,
in den Rechtsstreit einzutreten, finden die Bestimmungen der 88 63
bis 66 und 73 der Civilprozeßordnung! entsprechende Anwendung.
. " 7

1 Ch66 l631. Wer ein rechtliches Interesse daran hat, daß in einem
zwischen anderen Personen anhängigen Rechtsstreite die eine Partei obsiege,

ann dieser Partei zum Zwecke ihrer Unterstützung beitreten.

DieNebeninterventionkannin jeder Lage des Rechtsstreits bis zur rechts-
kräftigen Entscheidung desselben, auch in Verbindung mit der Einlegung eines

echtsmittels erfolgen.
67 (641. Der Nebenintervenient muß den Rechtsstreit in der Lage an-

nahmen, in welcher sich dieser zur Zeit seines Beitritts befindet; er ist berechtigt,
Angriffs- und Vertheidigungsmittel geltend zu machen und alle Prozeßhand-

ungen wirksam vorzunehmen, insoweit nicht seine Erklärungen und Handlungen
mit Erklärungen und Handlungen der Hauptpartei in Widerspruch stehen.

68 (651. Der Nebenintervenient wird im Verhältnisse zu der Hauptpartei
mit der Behauptung nicht gehört, daß der Rechtsstreit, wie derselbe dem Richter
vborgelegen habe, unrichtig entschieden sei; er wird mit der Behauptung, daß

e Hauptpartei den Rechtsstreit mangelhaft geführt habe, nur insoweit gehört,
er durch die Lage des Rechtsstreits zur Zeit seines Beitritts oder durch

erklärungen und Handlungen der Hauptpartei verhindert worden ist, Angriffs-

dits Vertheidigungsmittel geltend zu machen, oder als Angriffs= oder Ver-
eidigungsmittel, welche ihm unbekannt waren, von der Hauptpartei absichtlich

oder durch grobes Verschulden nicht geltend gemacht sind.

kraft 69 (661. Insofern nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts die Rechts-
.. der in dem Hauptprozesse erlassenen Entscheidung auf das Rechtsver—

"a tniß des Nebenintervenienten zu dem Gegner von Wirksamkeit ist, gilt der
ebenintervenient im Sinne des § 61 als Streitgenosse der Hauptpartei.

Nech 6 78). Wer als Besitzer einer Sache verklagt ist, die er auf Grund eines
stsverhältnisses der im § 868 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

§ 868. Besitzt Jemand eine Sache als Nießbraucher, Pfandgläubiger,

achter, Miether, Verwahrer oder in einem ähnlichen Verhältnisse, ver-
möge dessen er einem Anderen gegenüber auf Zeit zum Besitze berechtigt

„ oder verpflichtet ist, so ist auch der Andere Besitzer (mittelbarer Besitz).

Zeichneten Art zu besitzen behauptet, kann, wenn er dem mittelbaren Besitzer

nenn er Verhandlung zur Hauptsache den Streit verkündet und ihn unter Be-
ung an den Kläger zur Erklärung ladet, bis zu dieser Erklärung oder bis

37 *
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In den Fällen des Absatz 1 Nr. 2 kann der Antrag auf

Löschung zunächst bei dem Patentamt angebracht werden. Das Patent-
amt giebt dem als Inhaber des Waarenzeichens Eingetragenen davon
Nachricht. Widerspricht derselbe innerhalb eines Monats nach der
Zustellung nicht, so erfolgt die Löschung. Widerspricht er, so wird
dem Antragsteller anheimgegeben, den Anspruch auf Löschung im
Wege der Klage zu verfolgen.

§ 10. Anmeldungen von Waarenzeichen, Anträge auf Ueber-
tragung und Widersprüche gegen die Löschung derselben werden in

dem für Patentangelegenheiten maßgebenden Verfahren durch Vor-
bescheid und Beschluß erledigt. In den Fällen des § 5 Absatz 1

wird ein Vorbescheid nicht erlassen.
Gegen den Beschluß, durch welchen ein Antrag zurückgewiesen

wird, kann der Antragsteller, und gegen den Beschluß, durch welchen

Widerspruchs ungeachtet die Löschung angeordnet wird, der Inhaber
des Zeichens innerhalb eines Monats nach der Zustellung bei dem
Patentamt Beschwerde einlegen. « »

Zustellungen, welche die Eintragung, die Uebertragung oder die

Löschung eines Waarenzeichens betreffen, erfolgen mittelst einge—
schriebenen Briefes. Kann eine Zustellung im Inlande nicht erfolgen,
so wird sie durch Aufgabe zur Post nach Maßgabe der 88 161, 175
der Civilprozeßordnung" bewirkt.

§ 11. Das Patentamt ist verpflichtet, auf Ersuchen der Gerichte
über Fragen, welche eingetragene Waarenzeichen betreffen, Gutachten
abzugeben, sofern in dem gerichtlichen Verfahren von einander ab-

weichende Gutachten mehrerer Sachverständigen vorliegen.
§ 12. Die Eintragung eines Waarenzeichens hat die Wirkung,

daß dem Eingetragenen ausschließlich das Recht zusteht, Waaren der
angemeldeten Art oder deren Verpackung oder Umhüllung mit dem

Waarenzeichen zu versehen, die so bezeichneten Waaren in Verkehr
zu setzen, sowie auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen,

.

zum Schlusse des Termins, in welchem sich der Benannte zu erklären hat, die

Verhandlung zur Hauptsache verweigern.
Bestreitet der Benannte die Behauptung des Beklagten oder erklärt er

sich nicht, so ist der Beklagte berechtigt, dem Klagantrage zu genügen.
Wird die Behauptung des Beklagten von dem Benannten als richtig

anerkannt, so ist dieser berechtigt, mit Zustimmung des Beklagten an dessen

Stelle den Prozeß zu übernehmen. Die Zustimmung des Klägers ist nur
insoweit erforderlich, als derselbe Ansprüche geltend macht, welche unabhängig
davon sind, daß der Beklagte auf Grund eines Rechtsverhältnisses der im

Absatz 1 bezeichneten Art besitzt.

1 Jetzt 8§ 175, 192. S. oben X 5 (S. 573).
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Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen das Zeichen anzu-
ringen.

Im Falle der Löschung können für die Zeit, in welcher ein
Rechtsgrund für die Löschung früher bereits vorgelegen hat, Rechte
aus der Eintragung nicht mehr geltend gemacht werden.

§ 13. Durch die Eintragung eines Waarenzeichens wird Nie-

mand gehindert, seinen Namen, seine Firma, seine Wohnung sowie
Angaben über Art, Zeit und Ort der Herstellung, über die Be-

schaffenheit, über die Bestimmung, über Preis-, Mengen= oder Ge-
wichtsverhältnisse von Waaren, sei es auch in abgekürzter Gestalt,
auf Waaren, auf deren Verpackung oder Umhüllung anzubringen und
derartige Angaben im Geschäftsverkehr zu gebrauchen.

§ 14. Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit Waaren
oder deren Verpackung oder Umhüllung, oder Ankündigungen, Preis-

listen, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen
mit dem Namen oder der Firma eines Anderen oder mit einem

nach Maßgabe dieses Gesetzes geschützten Waarenzeichen widerrecht-
lich versieht oder dergleichen widerrechtlich gekennzeichnete Waaren in
Verkehr bringt oder feilhält, ist dem Verletzten zur Entschädigung

verpflichtet.
Hat er die Handlung wissentlich begangen, so wird er außer—

em mit Geldstrafe von einhundertfünfzig bis fünftausend Mark

oder mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft. Die Straf—
verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des An—

trages ist zulässig.
8 15. Wer zum Zweck der Täuschung in Handel und Verkehr

Waaren oder deren Verpackung oder Umhüllung, oder Ankündigungen,

reislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder der-
gleichen mit einer Ausstattung, welche innerhalb betheiligter Ver-
ehrskreise als Kennzeichen gleichartiger Waaren eines Anderen gilt,

ohne dessen Genehmigung versieht, oder wer zu dem gleichen Zweck
erartig gekennzeichnete Waaren in Verkehr bringt oder feilhält, ist

stun Verletzten zur Entschädigung verpflichtet und wird mit Geld-
kure von einhundert bis dreitausend Mark oder mit Gefängniß

# zu drei Monaten bestraft. Die Strafverfolgung tritt nur auf
ntrag ein. Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig.

§ 16. Wer Waaren oder deren Verpackung oder Umhüllung,

der Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen,
mitdüngen oder dergleichen fälschlich mit einem Staatswappen oder

em Namen oder Wappen eines Ortes, eines Gemeinde= oder

*B6B S12, f. zu LÖGV § 37 S. 52.
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weiteren Kommunalverbandes zu dem Zweck versieht, über Beschaffen-
heit und Werth der Waaren einen Irrthum zu erregen, oder wer

zu dem gleichen Zweck derartig bezeichnete Waaren in Verkehr bringt
oder feilhält, wird mit Geldstrafe von einhundertfünfzig bis fünf-

tausend Mark oder mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.
Die Verwendung von Namen, welche nach Handelsgebrauch

zur Benennung gewisser Waaren dienen, ohne deren Herkunft be-

zeichnen zu sollen, fällt unter diese Bestimmung nicht.
§ 17. Ausländische Waaren, welche mit einer deutschen Firma

und Ortsbezeichnung, oder mit einem in die Zeichenrolle einge-
tragenen Waarenzeichen widerrechtlich versehen sind, unterliegen bei
ihrem Eingang nach Deutschland zur Einfuhr oder Durchfuhr auf
Antrag des Verletzten und gegen Sicherheitsleistung der Beschlag-
nahme und Einziehung. Die Beschlagnahme erfolgt durch die Zoll-
und Steuerbehörden, die Festsetzung der Einziehung durch Straf-

bescheid der Verwaltungsbehörden (8 459 der Strafprozeßordnung).
§ 18. Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Ent-

schädigung kann auf Verlangen des Beschädigten neben der Strafe
auf eine an ihn zu erlegende Buße bis zum Betrage von zehn-

tausend Mark erkannt werden. Für diese Buße haften die zu der-

selben Verurtheilten als Gesammtschuldner.
Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren

Entschädigungsanspruchs aus. .

§ 19. Erfolgt eine Verurtheilung auf Grund der 88 14 bis

16, 18, soist bezüglich der im Besitz des Verurtheilten befindlichen
Gegenstände auf Beseitigung der widerrechtlichen Kennzeichnung, oder,
wenn die Beseitigung in anderer Weise nicht möglich ist, auf Ver-

nichtung der damit versehenen Gegenstände zu erkennen.
Erfolgt die Verurtheilung im Strafverfahren,: so ist in den

1 St PO 459. Strafbescheide der Verwaltungsbehörden wegen Zuwider=
handlungen gegen die Vorschriften über die Erhebung öffentlicher Abgaben und

Gefälle dürfen nur Geldstrafen sowie eine etwa verwirkte Einziehung festsetzen-.
Der Strafbescheid muß außerdem die strafbare Handlung, das angewendete

Strafgesetz und die Beweismittel bezeichnen, auch die Eröffnung enthalten, daf
der Beschuldigte, sofern er nicht eine nach den Gesetzen zugelassene Beschwerde
an die höhere Verwaltungsbehörde ergreife, gegen den Strafbescheid binnen

einer Woche nach der Bekanntmachung bei der Verwaltungsbehörde, welche den-
selben erlassen, oder bei derjenigen, welche ihn bekannt gemacht hat, auf gericht-
liche Entscheidung antragen könne. „

Der Strafbescheid wirkt in Betreff der Unterbrechung der Verjährung wie

eine richterliche Handlung. "3

2 St PO 477. In allen Fällen, in welchen nach 8 42 des Strafgeseb-

vuchs oder nach anderweiten gefetzlichen Bestimmungen auf Einziehung, Ver—
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Fällen der 88 14 und 15 dem Verletzten die Befugniß zuzusprechen,

die Verurtheilung auf Kosten des Verurtheilten öffentlich bekannt zu
machen. Die Art der Bekanntmachung sowie die Frist zu derselben
ist in dem Urtheil zu bestimmen.

8 20. Die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes
wird durch Abweichungen nicht ausgeschlossen, mit denen fremde
Namen, Firmen, Zeichen, Wappen und sonstige Kennzeichnungen von

daaren wiedergegeben werden, sofern ungeachtet dieser Abweichungen
le Gefahr einer Verwechselung im Verkehr vorliegt.

§ 21. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch
Klage oder Widerklage ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes
geltend gemacht ist, wird die Verhandlung auf Entscheidung letzter
Instanz im Sinne des § 8 des Einführungsgesetzes zum Gerichts-

verfassungsgesetze dem Reichsgericht zugewiesen.
§ 22. Wenn deutsche Waaren im Auslande bei der Einfuhr

oder Durchfuhr der Verpflichtung unterliegen, eine Bezeichnung zu
tragen, welche ihre deutsche Herkunft erkennen läßt, oder wenn die-
lelben bei der Zollabfertigung in Beziehung auf die Waarenbezeich-
nungen ungünstiger als die Waaren anderer Länder behandelt

werden, so ist der Bundesrath ermächtigt, den fremden Waaren bei
ihrem Eingang nach Deutschland zur Einfuhr oder Durchfuhr eine
entsprechende Äuflage zu machen, und anzuordnen, daß für den Fall

er Zuwiderhandlung die Beschlagnahme und Einziehung der Waaren
erfolge. Die Beschlagnahme erfolgt durch die Zoll- und Steuer—
— —

nichtung oder Unbrauchbarmachung von Gegenständen selbständig erkannt
werden kann, ist der Antrag, sofern die Entscheidung nicht in Verbindung mit
einem Urtheil in der Hauptsache erfolgt, seitens der Staatsanwaltschaft oder

des Privatklägers bei demjenigen Gerichte zu stellen, welches für den Fall der
Verfolgung einer bestimmten Person zuständig sein würde.

An die Stelle des Schwurgerichts tritt die an dessen Sitzungsorte be—

stehende Strafkammer.
478. Die Verhandlung und Entscheidung erfolgt in einem Termine,

auf welchen die Bestimmungen über die Hauptverhandlung entsprechende An—
wendung finden.
Personen, welche einen rechtlichen Anspruch auf den Gegenstand der Ein-

gehung, Vernichtung oder Unbrauchbarmachung haben, sind, soweit dies aus-
bar erscheint, zu dem Termine zu laden.

stel Dieselben können alle Befugnisse ausüben, welche einem Angeklagten zu-
* sich auch durch einen mit schriftlicher Vollmacht verschenen Vertheidiger

U reten lassen. Durch ihr Nichterscheinen wird das Verfahren und die
rtheilsfällung nicht aufgehalten.

de 79. Die Rechtsmittel gegen das Urtheil stehen der Staatsanwaltschaft,
m Privatkläger und den im 8 478 bezeichneten Personen zu.
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behörden, die Festsetzung der Einziehung durch Strafbescheid der

Verwaltungsbehörden (8 459 der Strafprozeßordnung).1
§ 23. Wer im Inlande eine Niederlassung nicht besitzt, hat

auf den Schutz dieses Gesetzes nur Anspruch, wenn in dem Staate,

in welchem seine Niederlassung sich befindet, nach einer im Reichs-

gesetzblatt enthaltenen Bekanntmachung deutsche Waarenbezeichnungen
in gleichem Umfange wie inländische Waarenbezeichnungen zum ge-
setzlichen Schutz zugelassen werden.

Der Anspruch auf Schutz eines Waarenzeichens und das durch

die Eintragung begründete Recht können nur durch einen im In-
lande bestellten Vertreter geltend gemacht werden. Der letztere ist

zur Vertretung in dem nach Maßgabe dieses Gesetzes vor dem
Patentamt stattfindenden Verfahren sowie in den das Zeichen be-
treffenden bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und zur Stellung von

Strafanträgen befugt. Für die das Zeichen betreffenden Klagen
gegen den eingetragenen Inhaber ist das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk der Vertreter seinen Wohnsitz hat, in dessen Ermangelung
das Gericht, in dessen Bezirk das Patentamt seinen Sitz hat.

Wer ein ausländisches Waarenzeichen zur Anmeldung bringt,
hat damit den Nachweis zu verbinden, daß er in dem Staate, im

welchem seine Niederlassung sich befindet, für dieses Zeichen den
Markenschutz nachgesucht und erhalten hat. Die Eintragung ist, so-
weit nicht Staatsverträge ein Anderes bestimmen, nur dann zu-

lässig, wenn das Zeichen den Anforderungen dieses Gesetzes ent-

spricht.2

1 Siehe oben S. 582 Anm. 1.

2 Dazu: Uebereinkommen zwischen dem Deutschen Reich und

Oesterreich-Ungarn über den gegenseitigen Patent-, Muster- und

Markenschutz 6./12. 91 (REl 92, 289). "
Artikel 1. Die Angehörigen des einen der vertragschließenden Theile

sollen in den Gebieten des anderen in Bezug auf den Schutz von Erfindungen,
von Mustern (einschließlich der Gebrauchsmuster) und Modellen, von Handels-

und Fabrikmarken, von Firmen und Namen dieselben Rechte wie die eigenen

Angehörigen genießen. "

Artikel 2. Den Angehörigen im Sinne dieser Vereinbarung sind gleich-

gestellt andere Personen, welche in den Gebieten des einen der vertragschließen-

den Theile ihren Wohnsitz oder ihre Hauptniederlassung haben. "
Artikel 3. Wird eine Erfindung, ein Muster oder Modell, eine Fabrik-

oder Handelsmarke in den Gebieten des einen der vertragschließenden Theile

behufs Erlangung des Schutzes angemeldet, und binnen einer Frist von drei

Monaten die Anmeldung auch in den Gebieten des anderen vertragschließenden

Theiles bewirkt, so soll
a) diese spätere Anmeldung allen Anmeldungen vorgehen, welche in den

— —
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§ 24. Auf die in Gemäßheit des Gesetzes über Markenschutz
dom 30. November 1874 in die Zeichenregister eingetragenen
——

Gebieten des anderen Theiles nach dem Zeitpunkt der ersten Anmeldung

eingereicht worden sind;
b) durch Umstände, welche nach dem Zeitpunkt der ersten Anmeldung

eintreten, dem Gegenstande derselben die Neuheit in den Gebieten des

anderen Theiles nicht entzogen werden.
Artikel 4. Die im Artikel 3 vorgesehene Frist beginnt:

a) bei Mustern und Modellen sowie Handels- und Fabrikmarken mit dem

Zeitpunkt, in welchem die erste Anmeldung erfolgt;
b) bei Erfindungen mit dem Zeitpunkt, in welchem auf die erste Anmel-

dung das Patent ertheilt wird;
c) bei Gegenständen, welche in Deutschland als Gebrauchsmuster, in

Oesterreich-Ungarn als Erfindungen angemeldet werden, mit dem Zeit—

punkt der ersten Anmeldung, falls diese in Deutschland erfolgt, und
mit dem Zeitpunkt, in welchem das Patent auf die erste Anmeldung

ertheilt wird, falls diese in Oesterreich-Ungarn erfolgt.
Der Tag der Anmeldung oder der Ertheilung wird in die Frist nicht

eingerechnet.
di Als Tag der Ertheilung gilt der Tag, an welchem der Beschluß über

e endgültige Ertheilung des Patents zugestellt worden ist.
Artikel 5. Die Einfuhr einer in den Gebieten des einen Theiles her-

gestellten Waare in die Gebiete des anderen Theiles soll in den letzteren den

erlust des auf Grund einer Erfindung, eines Musters oder Modells für die

gare gewährten Schutzrechtes nicht zur Folge haben.
rtikel 6. Dem Inhaber einer in den Gebieten des einen Theiles ein-

e nen Handels= und Fabrikmarke kann die Eintragung in den Gebieten

en anderen Theiles nicht aus dem Grunde versagt werden, weil die Marke
ur hier geltenden Vorschriften über die Zusammensetzung und äußere Gestal-

ig der Marken nicht entspricht.

der Zu den Vorschriften über die Zusammensetzung und äußere Gestaltung

* arken werden diejenigen Vorschriften nicht gerechnet, welche in den
* en die Verwendung von Bildnissen der Landesherren oder der Mitglieder

ver iendesherrlichen Häuser oder von Staats= und anderen öffentlichen Wappen

einen Artitet 7. Handels= und Fabrikmarken, welche in den Gebieten des
gewerbkeiles als Kennzeichen der Waaren von Angehörigen eines bestimmten
find ichen Verbandes, eines bestimmten Ortes oder Bezirkes Schutz genießen,
jebtelofern die Anmeldung dieser Marken vor dem 1. Oktober 1875 in den

zeichenen des anderen Theiles erfolgt ist, hier von der Benutzung als Frei-
oder Baäzusgeschlossen. Außer den Angehörigen eines solchen Verbandes, Ortes

zirkes hat Niemand Anspruch auf Schutz dieser Marken.

Theiles aarenzeichen, welche öffentliche Wappen aus den Gebieten des einen
nutun enthalten, sind in den Gebieten des anderen Theiles von der Be-

9 als Freizeichen ausgeschlossen. Außer demjenigen, welcher die Er-

getrage
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Waarenzeichen finden bis zum 1. Oktober 1898 die Bestimmungen

jenes Gesetzes noch ferner Anwendung. Die Zeichen können bis

laubniß zur Benutzung der Wappen besitzt, hat Niemand Anspruch auf Schutz

dieser Zeichen.
Artikel 8. Jeder der vertragschlleßenden Theile wird, soweit dies noch

nicht geschehen ist, Bestimmungen gegen den Verkauf und das Feilhalten
solcher Waaren treffen, welche zum Zweck der Täuschung in Handel und Ver-

kechr mit Staatswappen des anderen Theiles oder mit Namen oder Wappen

bestimmter, in den Gebieten des anderen Theiles belegenen Orte oder Bezirke

behufs Bezeichnung des Ursprungs versehen sind.
Artikel 9. Muster und Modelle sowie Handels= und Fabrikmarken, für

welche deutsche Angehörige in der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie einen
Schutz erlangen wollen, sind sowohl bei der Handels= und Gewerbekammer in
Wien füx die im Reichsrath vertretenen Königreiche und Länder, als auch bei

der Handels= und Gewerbekammer in Budapest für die Länder der Ungarischen

Krone anzumelden.
Artikel 10. Das gegenwärtige Uebereinkommen tritt am 1. Februar 1892

in Kraft und bleibt bis zum Ablauf von sechs Monaten nach erfolgter Kün-

digung von Seite eines der vertragschließenden Theile in Wirksamkeit.

Schlußprotokoll. Bei der am heutigen Tage erfolgten Unterzeichnung
des Uebereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Oesterreichisch-

Ungarischen Monarchie über den gegenseitigen Patent-, Muster= oder Marken-
schutz haben die beiderseitigen Bevollmächtigten folgende Erklärung in das gegen-

wärtige Protokoll niedergelegt:
Die Bestimmung im Artikel 6 Absatz 1 des Uebereinkommens bezweckt

nicht, der in den Gebieten des einen Theiles eingetragenen Marke in den Ge-

bieten des anderen Theiles auch dann einen Anspruch auf Eintragung zu ge-
währen, wenn hier befunden wird, daß der Inhalt der Marke gegen die Sitt-

lichkeit oder gegen die öffentliche Ordnung verstößt, oder mit den thatsächlichen
Verhältnissen in einem das Publikum irreführenden Widerspruch steht. Liegt

eine dieser Voraussetzungen vor, so kann die Eintragung versagt werden. "

Das gegenwärtige Protokoll, welches einen integrirenden Bestandtheil
des Uebereinkommens bildet, auf das es sich bezieht, und welches ohne be-

sondere Ratifikationen durch die bloße Thatsache der Auswechselung der Ratifi-

kationen dieses Uebereinkommens als von den vertragschließenden Theilen g
billigt und bestätigt anzusehen ist, wurde in doppelter Ausfertigung zu Wien

am 6. Dezember 1891 unterzeichnet.

Weiter die verschiedenen Konventionen: Mit Schweden-Norwegen
11./7. 72 (Rl 293); Vereinigte Staaten von Nordamerika (Kon-
sularkonv. 11./12. 71 [RGBl 72, 106); Portugal (Handelsvertrag 2./3. 72
Art. 10 (RG#Bl 258)); Rußland 18./8. 73 (RGBl 337); Frankreich 8./10.
73 (RoEl 365); Großbritannien (Deklaration 14./4. 75 RGl 199|);
Belgien 13./9. 75 (RGl 301); Luxemburg 14./7. 76 (RG#l 169); vgl.
dazu Bekanntm. 2./8. 83 (REBl 268); Brasilien 28./2. 77 (RGBl 406);
Dänemark 4./4. 79 (RGl 123); Schweiz, Bekanntm. 31./12. 91 (RGBl
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öum 1. Oktober 1898 jederzeit zur Eintragung in die Zeichenrolle

nach Maßgabe des gegenwärtigen Gesetzes angemeldet werden und
unterliegen alsdann dessen Bestimmungen. Die Eintragung darf
nicht versagt werden hinsichtlich derjenigen Zeichen, welche auf Grund
eines älteren landesgesetzlichen Schutzes in die Zeichenregister ein-

getragen worden sind. Die Eintragung geschieht unentgeltlich und
unter dem Zeitpunkte der ersten Anmeldung. Ueber den Inhalt der

ersten Eintragung ist ein Zeugniß der bisherigen Registerbehörde

beizubringen.
Mit der Eintragung in die Zeichenrolle oder, sofern eine solche

nicht erfolgt ist, mit dem 1. Oktober 1898 erlischt der den Waaren-

zeichen bis dahin gewährte Schutz.
825. Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Be-

stimmungen über die Einrichtung und den Geschäftsgang des Patent-

amts sowie über das Verfahren vor demselben werden durch Kaiser-
iche Verordnung unter Zustimmung des Bundesraths getroffen.

§ 26. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Oktober 1894 in Kraft.

Von dem gleichen Zeitpunkte ab werden Anmeldungen von
Waarenzeichen auf Grund des Gesetzes über Markenschutz vom

90. November 1874 nicht mehr angenommen.
—— —

22, 304; den Niederlanden 19,1 82 (RGBl 5), Rumänien 27./1. 82
(RGEBVl 7); Italien, Uebereinkommen 18./1. 92 (RGBl 213); 4./6. 1902
RGBl 1903, 178); Spanien (Handels= und Schiffahrtsvertrag 12./7. 83,
Art. 7 R#Bl 312); vgl. dazu Protokoll 12./7. 83 R#Bl 326); der Vertrag
halt bis 1./8. 92); Venezuela 8./12. 83 (R Bl 339); 27./3. 03 (RGBl
122:t Serbien Uebereinkommen 21./9. August 92 (RGBl 93. 317);
Bulgarien, Bekanntm. 27./I1. 94 (Rohl 112); Vereinigte Staaten
von Mexiko 16./5. 99 (0Bl 284).

In Aussicht genommen sind derartige Vereinbarungen mit Griechen-
and (ogl. Handels= und Schiffahrtsvertrag 9./7. 84, Art. 7 RGl 85, 28),

und der Dominikanischen Republik (Handelsvertrag 30./1. 85,
9

 5, RGBi 86 „61). Bek. 22./9. 94 betr. d. Schutz deutscher

aarenbezeichnungen in auswärtigen Staaten (Re#nl 94, 521); Bek.
7./9. 94 betr. Griechenland (RGBl 94, 521); Uebereink. mit d. Schweiz betr.

erseitigen Patent-, Muster= und Markenschutz 13./4. 92. (XGBl 94, 511).
65, 02 (R Bl 1903, 181). Nach Bek. 9./4. 1903 ist das Deutsche Reich

geir internationalen Verbande zum Schutze des gewerblichen Eigentums bei-
. eten (RGBl 147). Kontrahenten sind: Belgien, Brasilien, Spanien,

kankreich, Guatemala, Italien, Niederlande, Portugal, Salvador, Serbien,

Se buin ör weiter Dänemark, Dominikanische Republik, England, Japan,
rbien, Schweden und Norwegen, Tunis, Mexiko (Bek. 17./9. 03, RGBL279).
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Verordnung zur Ausführung des Gesetzes zum Schutz der

Waarenbcezeichnungen

vom 12. Mai 1894 (REBl S. 441)!1
und des

Gesetzes, betr. den Schutz von Gebrauchsmustern

vom 1. Juni 1891 (Röl S. 2900).2

Vom 30. Juni 1894. (R#l S. 495.)

I. Waarenzeichen.

§ 1. Für die auf Waarenzeichen bezüglichen Angelegenheiten
wird in dem Patentamt eine besondere Abtheilung gebildet, welche

die Bezeichnung:
Abtheilung für Waarenzeichen

führt.3
Die Abtheilung besteht aus einem rechtskundigen Mitglied als

Vorsitzenden und aus Mitgliedern, welche rechtskundig oder in einem
Zweige der Technik sachverständig sind. Die Zuweisung der Mit-
glieder an die Abtheilung erfolgt durch den Reichskanzler.

1 Siehe oben S. 575.

2 Siehe oben S. 566.

3 V 10./5. 1903 (Rl 219).

§ 1. Im Patentamte wird neben der bestehenden Abteilung für Waren-

zeichen, welche die Bezeichnung
Abteilung1für Warenzeichen

erhält, eine zweite Abteilung gebildet, welche die Bezeichnung
Abteilung II für Warenzeichen

führt.
Der Reichskanzler bestimmt, für welche Warenklassen eine jede der Ab-

teilungen zuständig ist.
§ 2. Auf die neu zu errichtende Abteilung finden § 1 Abs. 2 und 3 und

g§ 2 bis 8 der Verordnung vom 30. Juni 1894 (Reichs-Gesetzbl. S. 495)

Anwendung.
V 17./0. 1906 (RGBl 474).
§ 1. Im Patentamte wird neben den bestehenden Abteilungen1und

II eine dritte Abteilung gebildet, welche die Bezeichnung

Abteilung III für Warenzeichen
erhält.

Der Reichskanzler bestimmt, für welche Warenklassen eine jede der Ab-

teilungen zuständig ist.
§ 2. Auf die neu errichtete Abteilung finden § 1 Abs. 2 und 3 und

§§ 2 bis 8 der Verordnung vom 30. Juni 1894 (Reichs-Gesetzbl. S. 495)

Anwendung.
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Im Falle der Verhinderung eines Mitglieds kann der Präsident
des Patentamts einem anderen Mitgliede der Behörde die Ver—

tretung übertragen.
§ 2. Für Beschwerden gegen die Beschlüsse der Abtheilung

für Waarenzeichen, sowie für die Erstattung von Gutachten gemäß
§* 11 des Gesetzes vom 12. Mai 1894 ist die Beschwerdeabtheilung 1

des Patentamts zuständig.
83. Die Beschlußfähigkeit der Abtheilung für Waarenzeichen
ist durch die Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern bedingt.

Die Beschwerdeabtheilung J entscheidet über Beschwerden gegen
die Beschlüsse der Abtheilung für Waarenzeichen in der Besetzung
von fünf Mitgliedern, von denen mindestens zwei rechtskundig sein
müssen. Soweit es sich um die Erstattung von Gutachten handelt,

genügt die Anwesenheit von drei Mitgliedern.
Die Bestimmungen der Civilprozeßordnung über Ausschließung

und Ablehnung der Gerichtspersonen finden entsprechende Anwendung.
Zu den Berathungen können Sachverständige, welche nicht Mit-

elieder sind, zugezogen werden; dieselben dürfen an den Abstimmungen

nicht theilnehmen.
§ 4. Der Berathung und Abstimmung in einer Sitzung bedarf es

àa. in der Abtheilung für Waarenzeichen für die Beschlußfassung
die Versagung der Eintragung eines Waarenzeichens, sowie für

Beschlüsse, welche die Uebereinstimmung von Waarenzeichen und in
den Fällen des § 8 des Gesetzes vom 12. Mai 1894 die Löschung

von Waarenzeichen gegen den Widerspruch des Inhabers betreffen;

b. in der Beschwerdeabtheilung 1 für die Beschlußfassung auf
Beschwerden gegen Beschlüsse der Abtheilung für Waarenzeichen.

§ 5. Die Beschlüsse und Entscheidungen erfolgen im Namen

Patentamts; sie sind mit Gründen zu versehen, schriftlich aus-
öufertigen und allen Betheiligten von Amtswegen zuzustellen.

§ 6. Ueber die Eintragung eines Waarenzeichens in die Zeichen-
dolle erhält der Inhaber eine Bescheinigung.

# § 7. Ueber Modelle, Probestücke und sonstige Unterlagen einer
nmeldung trifft, insoweit deren Aufbewahrung nicht mehr für er-

orderlich erachtet wird, der Präsident des Patentamts im Einver-

ehmen mit der Abtheilung für Waarenzeichen Verfügung.

za 8. Im Uebrigen finden auf die Einrichtung und den Geschäfts-
* des Patentamts und das Verfahren vor demselben in An—
beegenheiten des Schutzes der Waurenzeichen die Bestimmungen in
* 884, 6, 8 bis 11, 13, 14, 25 bis 30 der Kaiserlichen Verord-

 gvom11. Juli 1891 (RGBl S. 340)1 entsprechende Anwendung.
1 Siehe oben S. 569.

über

des
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II. Gebrauchsmuster.

§ 9. Insoweit in Angelegenheiten des Schutzes von Gebrauchs-
mustern das Patentamt zur Erstattung von Gutachten ermächtigt

wird, sind hierfür die Beschwerdeabtheilungen, und zwar jede inner-
halb derjenigen Zweige der Technik zuständig, welche ihr hinsichtlich
der Patentangelegenheiten gemäß den §8§ 1 und2 der Kaiserlichen
Verordnung vom 11. Juli 1891 zugewiesen sind.

X!1

Gesetz, betr. die Erwerbs= und Wirthschaftsgenossenschaften.

Vom 1. Mai 1889.1 (R#l 55.)

Gesetz, betr. die Abänderung des Gesetzes über die Er-
werbs= und Wirthschaftsgenossenschaften vom 1. Mai 1889

sowie den Geschäftsbetrieb von Konsumanstalten vom

12. August 1896 (Rol 695) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 20. Mai 1898 (Rul 810).

Erster Abschnitt.

Errichtung der Genossenschaft.

§ 1. Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, welche
die Förderung des Erwerbes oder der Wirthschaft ihrer Mitglieder

mittelst gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes bezwecken (Genossen-
schaften), namentlich:

1. Vorschuß= und Kreditvereine,

1 Dazu Bekanntm. 11./7. 89, betr. die Führung des Genossen-

schaftsregisters und die Anmeldungen zu demselben (RE#l 150),
1/7. 99 (Röl 347), s. unten XI 2. Vgl. EG. z. KO:

3. Die den Konkurs betreffenden Vorschriften der Reichsgesetze werden

durch die Konkursordnung nicht berührt.
Aufgehoben werden: ·

1. die Vorschriften des 8 51 des Gesetzes, betreffend die privatrechtliche
Stellung der Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften, vom 4. Juli

1868, sowie die im 8 48 desselben Gesetzes bestimmte Zuständigkeit

des Handelsgerichts.
6. Die Bestimmungen der 88 193, 194, (196), 214 der Konkursordnung

Uietzt: 207, 208—244)] finden auf Vereine und registrirte Gesellschaften, welche
auf Grund der bayerischen Gesetze vom 29. April 1869, betreffend die privat-

rechtliche Stellung der Vereine sowie der Erwerbs= und Wirthschaftsgesellschaften,

bestehen, entsprechende Anwendung.
KO207 I193] siehe oben zu HGB § 292 S. 143.
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